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1 Fragestellung, leitende Kriterien und Aufbau des Gutachtens 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 SGB XII werden die Regelbedarfe auf der Basis der jeweils aktuellen Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) ermittelt. Das Berechnungskonzept folgt einer empirisch-
statistischen Methode und wird meist abgekürzt als Statistikmodell bezeichnet. Da die EVS nicht jähr-
lich, sondern im Turnus von fünf Jahren durchgeführt wird, werden die Beträge für die dazwischen 
liegenden Jahre mit einem aus Preis- und Lohnentwicklung zusammengesetzten Index fortgeschrie-
ben (§ 28 Abs. 1 SGB XII). Die jüngsten Befragungsdaten beziehen sich auf 2013 und sind verfügbar, 
so dass „die Höhe der Regelbedarfe in einem Bundesgesetz neu ermittelt“ werden muss (§ 28a SGB 
XII). Mittlerweile liegt ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung (Entwurf eines Geset-
zes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch) vor (Bearbeitungsstand: 29.09.2016), der im Folgenden analysiert wird. Dabei liegt 
der Fokus auf den im Gesetzentwurf (GE 2016) vorgelegten Berechnungen mit der EVS, Fragen der 
Abgrenzung von Regelbedarfsstufen und der Berücksichtigung von Mehrbedarfen werden nicht erör-
tert. In einer gesonderten Expertise wird auf der Basis der Ausführungen im vorliegenden Papier eine 
alternative Berechnung des soziokulturellen Existenzminimums bzw. der Regelbedarfe durchgeführt 
und vorgestellt, welche die vom Bundesverband der Diakonie 2010 formulierten normativen Vorga-
ben berücksichtigt1.  
 
Der Gesetzentwurf, der federführend vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erar-
beitet wurde, lässt nur wenige inhaltliche Begründungen und Kriterien, die für die Regelbedarfsbe-
rechnungen ausschlaggebend waren, erkennen. Entsprechende Ausführungen sind auf ausgewählte 
Passagen in Entscheidungen des BVerfG von 2010 und 2014 zum soziokulturellen Existenzminimum 
beschränkt, um auf dieser Basis die bereits dem Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG) von 2011 
zugrunde liegende Vorgehensweise – eine substanzielle Abwandlung bzw. Aushöhlung der empirisch-
statistischen Methode  – als angemessen zu bewerten. Weitere Aussagen des BVerfG mit eher mah-
nendem Inhalt werden ignoriert. Letztlich orientiert sich der GE an Minimalstandards, die aus den 
einschlägigen Urteilen des BVerfG abgeleitet oder entnommen werden, nicht aber an gesellschafts-
politischen Zielen der Bedarfs- und Chancengerechtigkeit, die über das verfassungsrechtliche Mini-
mum hinausgehen. Demgegenüber wurde für das vorliegende Gutachten der Blickwinkel erweitert:  
– Die Ausführungen sind geleitet von zentralen methodischen Aspekten, die für die Eignung des 

Statistikmodells zur Berechnung eines soziokulturellen Existenzminimums ausschlaggebend sind. 
Diese werden zwar auch vom BVerfG grundsätzlich anerkannt, aber nicht mit ihren Konsequen-
zen explizit berücksichtigt.  

– Der Beurteilung des Gesetzentwurfs erfolgt im Zusammenhang des gesellschaftlichen Rahmens, 
indem auf Entwicklungen in der Gesamtbevölkerung Bezug genommen wird. Denn das verfas-
sungsrechtlich gebotene Existenzminimum ist relativ – eine „Ausrichtung am Entwicklungsstand 
des Gemeinwesens und an den bestehenden Lebensbedingungen“ (BVerfG 2010: Rn.133) ist also 
gefordert und zu überprüfen.  

 
Im folgenden Abschnitt 2 wird zunächst der theoretische Hintergrund zur Beurteilung des GE erläu-
tert, aus dem sich die wesentlichen Prüfkriterien ergeben. Von zentraler Bedeutung für die Eignung 
des Statistikmodells zur Ableitung der Höhe des soziokulturellen Existenzminimums sind die Definiti-
on der Referenzgruppen, auf die sich die Berechnungen beziehen, und die Abgrenzung der Konsum-
ausgaben, die in die Bemessung eingehen. Die diesbezüglichen Vorschriften des Gesetzentwurfs 
werden in den Abschnitten 3 und 4 dargestellt und in einem empirisch fundierten Kontext kritisch 
analysiert. In Abschnitt 5 folgt eine knappe zusammenfassende Gesamtbeurteilung des Gesetzent-
wurfs. 
 

                                                 
1 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V. 2010; die demnächst folgende Alternativ-
rechnung ist an einer Vorläuferstudie der Autorin, die im Auftrag des Diakonischen Werks Evangelischer Kir-
chen in Mitteldeutschland e. V. im Oktober 2010 vorgelegt wurde (Becker 2010b), orientiert. 
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2 Theoretischer Hintergrund: die empirisch-statistische Methode zur Bemessung des sozio-
kulturellen Existenzminimums (Statistikmodell) 

 
Mit der empirisch-statistischen Methode werden durchschnittliche Konsumausgaben unterer Ein-
kommensgruppen (Referenzgruppen) berechnet und als Indikator für das soziokulturelle Existenzmi-
nimum, soweit es pauschalierbar ist, interpretiert. Durch die Bezugnahme auf das Verhalten einer 
Gruppe in „bescheidenen“ Verhältnissen soll ein Konsumniveau ermittelt werden, das ein Mindest-
maß an gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht und Ausgrenzungsprozessen aufgrund materieller Ar-
mut entgegenwirkt. Die Anknüpfung an statistische Durchschnittsbeträge impliziert die grundlegende 
Annahme, dass Unterschiede zwischen individuellen Ausgaben für einzelne Güter und Dienstleistun-
gen und errechneten Mittelwerten – diese Abweichungen spiegeln die jeweiligen persönlichen Um-
stände und Interessen – sich insgesamt saldieren und der Gesamtbetrag eine Bedarfsdeckung ermög-
licht. Das Konzept ist aber nur bedingt zur Bemessung eines soziokulturellen Existenzminimums ge-
eignet. Die wesentlichsten mit der Methode verbundenen Voraussetzungen werden im Rahmen die-
ses Abschnitts erörtert und zum besseren Verständnis des Weiteren den Ausführungen zum GE 2016 
vorangestellt.  
 

2.1 Sorgfältige Abgrenzung der Referenzgruppen zur Vermeidung von Zirkelschlüssen und Be-
darfsunterschätzungen 

 
Bei der Ableitung des Regelbedarfs aus dem Ausgabeverhalten im unteren Einkommensbereich sind 
zwei Grundvoraussetzungen zu berücksichtigen. 
(a) Vor der Referenzgruppenbildung sind zunächst diejenigen aus der Grundgesamtheit der privaten 

Haushalte auszuklammern, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II bzw. XII haben. Andern-
falls wären die Ergebnisse des Statistikmodells von Zirkelschlüssen – von den Ausgaben der 
Grundsicherungsberechtigten auf die zu ermittelnde Höhe der Grundsicherung – geprägt. Dabei 
ist die Ausklammerung der Leistungsbeziehenden nicht hinreichend. Denn ein erheblicher Teil 
der Anspruchsberechtigten bezieht keine Leistungen, weil aus Unwissenheit, Scham, Stigmatisie-
rungsangst o. ä. kein Antrag gestellt oder der Antrag fälschlicherweise abgelehnt wurde. Das 
Ausmaß dieser verdeckten Armut bzw. Dunkelziffer der Armut wird in mehreren Studien auf et-
wa zwei Fünftel der Anspruchsberechtigten geschätzt2, das entspricht derzeit allein für den SGB 
II-Bereich einer Größenordnung von 4 Mio. Menschen3. Für die Gruppe der Alleinlebenden – des 
Referenzhaushaltstyps für die Bedarfsermittlung von Erwachsenen – könnte entsprechend mit 
gut 1 Mio. Singles in verdeckter Armut gerechnet werden4, nach Ergebnissen der EVS 2008 und 
einer sehr restriktiven Schätzvariante waren es ca. 750.000 (Becker 2015a: 20, Tabelle 1). Die Be-
troffenen leben von einem Einkommen noch unterhalb der SGB II-Schwelle; wenn sie nicht 
gleichermaßen wie die Transferbeziehenden aus dem Datensatz ausgeschlossen werden, ist das 
Ergebnis der Regelbedarfsermittlung mit dem Statistikmodell systematisch verzerrt und fällt ten-
denziell zu niedrig aus.  

(b) Im zweiten Schritt ist aus der gemäß (a) bereinigten Grundgesamtheit als unterer Einkommens-
bereich eine Referenzgruppe zu definieren, in der das soziokulturelle Existenzminimum gedeckt 
ist. Dies ist nicht allein durch den Ausschluss der Anspruchsberechtigten nach dem SGB II bzw. XII 
gewährleistet, da das aktuelle Leistungsniveau – dessen Überprüfung mit den Berechnungen be-
zweckt wird – möglicherweise hinter dem menschenwürdigen Existenzminimum zurückbleibt. 
Gegebenenfalls würden die gruppenspezifischen Durchschnittsausgaben nicht den Mindestbe-
darf spiegeln sondern von existenziellen Mangellagen beeinflusst sein. Hier zeigt sich ein Dilem-
ma des Statistikmodells. Denn eine theoretisch zweifelsfreie Abgrenzung der Referenzgruppe 

                                                 
2 Vgl. z. B. Becker/Hauser 2005 und die dort zitierte Literatur, Frick/Groh-Samberg 2007, Bruckmeier/Wiemers 
2010, Becker 2013, Bruckmeier et al. 2013. 
3 Im Jahr 2015 belief sich die Zahl der Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II auf gut 6,1 Mio.; vgl. 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 
4 Im Jahr 2015 belief sich die Zahl der Alleinlebenden mit Leistungen nach dem SGB II auf knapp 1,8 Mio.; ebd.  
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würde die Kenntnis des zu ermittelnden Existenzminimums voraussetzen. Der empirisch-
statistische Ansatz kann also nur zu einer Näherungslösung führen. Um die methodisch bedingte 
Gefahr der Bedarfsunterschätzung zu erkennen und ihr gegebenenfalls zu begegnen, müssten 
vorab Einkommensverteilung und Ausgaben der privaten Haushalte analysiert werden; denn je 
weiter die unteren Schichten hinter der gesellschaftlichen Mitte bzw. hinter dem Einkommens- 
und Ausgabendurchschnitt zurückbleiben, desto weniger kann ein Mindestmaß an gesellschaftli-
cher Teilhabe angenommen werden. Bei erheblichen Diskrepanzen zwischen Schichten sollte also 
die Referenzgruppe oberhalb eines untersten Einkommenssegments definiert werden, um für ei-
ne Bedarfsschätzung geeignet zu sein. 

 

2.2 Unterscheidung zwischen pauschal zu berücksichtigenden Bedarfen und sonstigen Bestand-
teilen des soziokulturellen Existenzminimums 

 
Die mit dem Statistikmodell verbundene Interpretation gruppenspezifischer Durchschnittsausgaben 
als Bedarf ist nicht für alle Ausgabearten gleichermaßen sinnvoll. Denn ein statistischer Ausgleich 
zwischen über- und unterdurchschnittlichen Einzelbeträgen, wie er mit der Methode unterstellt wird, 
ist lediglich bei regelmäßig anfallenden Ausgaben, die grundsätzlich bei allen Mitgliedern der Refe-
renzgruppe anfallen können und denen keine systematischen Preisunterschiede zugrunde liegen, zu 
erwarten. Dementsprechend sind folgende methodisch bedingte Grenzen zu beachten. 
– Der Ansatz von Durchschnittsausgaben ist zur Berücksichtigung der regional stark variierenden 

Wohnkosten sowie selten anfallender Anschaffungen (z. B. Waschmaschine, Kühlschrank) bzw. 
Aufwendungen (z. B. für Nachhilfeunterricht) ungeeignet. Denn die faktischen Kosten liegen im 
Einzelfall teilweise weit oberhalb (Wohnkosten) bzw. bei einem Vielfachen (z. B. Nachhilfeunter-
richt) des Durchschnittsbetrags, ihnen stehen aber keine unterdurchschnittlichen Bedarfe in an-
deren Bereichen, die zu einem internen Ausgleich führen könnten, gegenüber.  

– Auch Ausgaben, die über den laufenden Konsum hinausgehen und der Absicherung von Risiken 
dienen, entsprechen teilweise gesellschaftlichen Standards bzw. sogar Pflichten und sind inso-
weit als Bestandteil des soziokulturellen Existenzminimums zu berücksichtigen. Die Deckung der 
entsprechenden Bedarfe kann aber nicht angemessen im Rahmen eines pauschalen Geldbetrags 
gewährleistet werden. Deshalb sind Beiträge zur Alterssicherung – über deren Höhe zunächst ge-
sellschaftlicher Konsens gefunden werden muss –, zur Krankenversicherung sowie zu einer Haft-
pflicht- und einer Hausratversicherung vom Grundsicherungs- bzw. Sozialhilfeträger direkt an die 
Versicherung zu überweisen. 

 
Das soziokulturelle Existenzminimum kann also nicht allein durch einen Pauschbetrag gewährleistet 
werden, vielmehr sind darüber hinaus ergänzende Leistungen im Falle von einmaligen, unregelmäßi-
gen und Sonderbedarfen erforderlich. Abgesehen von den einzelfallbezogen zu deckenden Elemen-
ten des Existenzminimums sollten die Konsumausgaben aber weitestgehend in die Berechnung der 
Regelleistungen einfließen. Dies ist erforderlich, um der modellimmanenten Grundannahme der 
Kompensation über- und unterdurchschnittlicher Bedarfe auf der Individualebene gerecht zu wer-
den.  
 

3 Referenzgruppenabgrenzung im Gesetzentwurf 2016 
 

3.1 Haushaltstypen 
 
Laut Artikel 1 § 2 des GE 2016 werden bei der Regelbedarfsermittlung – wie schon mit dem RBEG 
2011 – insgesamt vier Haushaltstypen berücksichtigt: 
– Einpersonenhaushalte werden zur Berechnung des soziokulturellen Existenzminimums von Er-

wachsenen, also auch von Eltern, zugrunde gelegt. 
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– Für die Ableitung der Mindestbedarfe von Kindern bzw. Jugendlichen werden drei Referenz-
Familientypen einbezogen, nämlich Paare mit einem Kind  

- unter sechs Jahren,  

- von sechs bis unter 14 Jahren,  

- von 14 bis unter 18 Jahren.  
Die durchschnittlichen Haushaltsausgaben der jeweiligen Familiengruppe werden mittels ein-
schlägiger, teilweise aber durchaus fragwürdiger Aufteilungsschlüssel (Becker 2011: 17-19) den 
drei Familienmitgliedern anteilig zugerechnet. Letztlich gehen aber nur die für das Kind bzw. den 
Jugendlichen abgeleiteten Ausgabenanteile in die Regelbedarfsberechnung ein. Die den Eltern 
zugeordneten Beträge bleiben unberücksichtigt, da deren Bedarf auf Basis der Ausgaben der Ein-
personenhaushalte geschätzt wird. 

 
Diese Vorgehensweise ist zum einen insofern problematisch, als die einbezogenen Haushaltstypen 
innerhalb der Einkommensverteilung, die sich für die Gesamtgesellschaft ergibt, unterschiedlich posi-
tioniert sind (Becker 2011: 14-17): Alleinlebende sind relativ häufiger dem untersten Segment der 
Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen5 zuzuordnen als Paare mit einem Kind6, und innerhalb 
der letzteren Gruppe scheint die Schichtung mit dem Kindesalter zu differieren7. Die Referenzhaus-
haltstypen sind also hinsichtlich ihrer Einkommenssituationen nicht vergleichbar.  
 
Darüber hinaus erscheint die Ableitung von elterlichen Bedarfen aus dem Ausgabeverhalten von 
Einpersonenhaushalten als zweifelhaft. Denn sowohl für Alleinerziehende als auch für zusammenle-
bende Elternpaare sind andere Konstellationen notwendiger Bedarfe anzunehmen als für Erwachse-
ne, die nicht für ein Kind oder für Kinder zu sorgen haben. Beispielsweise fallen bei Eltern Begleitkos-
ten an, die sich sowohl in den Verkehrsausgaben als auch in den Aufwendungen für Eintrittsgelder – 
zum Schwimmbad, zum Zoo etc. – niederschlagen und letztlich kindbedingt sind. Mit dem derzeitigen 
Verfahren ist aber nicht sichergestellt, dass derartige Elemente mit den verwendeten Zurechnungs-
schlüsseln zur personellen Aufteilung von Haushaltsausgaben im resultierenden Kindesbedarf hinrei-
chend erfasst werden. Möglicherweise sind implizit den Eltern zugerechnete Betreuungs- und Erzie-
hungskosten – die im Steuerrecht in einem besonderen Freibetrag (§ 32, Abs. 6 EStG) berücksichtigt 
werden – sowie Gemeinkosten der Familie wegen der Bezugnahme auf die Ausgaben von Alleinle-
benden unterschätzt.  
 
Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass allein wegen der Bezugnahme auf die genannten Refe-
renz-Haushaltstypen mit unterschiedlichen Positionen in der Einkommensverteilung und wegen der 
Vernachlässigung spezifischer elterlicher Bedarfe die gegenwärtige Ableitung des Existenzminimums 
von Familien nicht konsistent ist. Angesichts der Datenlage und ungelöster theoretischer Probleme 

                                                 
5 Für Analysen der Einkommensverteilung insgesamt sind vorab die Haushaltsnettoeinkommen verschiedener 
Haushaltstypen zu normieren – andernfalls wären sie nicht vergleichbar. In der europäischen Forschung wird 
jedem Haushaltsmitglied ein Bedarfsgewicht zugewiesen und das Haushaltsnettoeinkommen durch die Summe 
dieser Äquivalenzgewichte dividiert. Nach der gängigen modifizierten OECD-Skala wird der Bedarf der ersten 
Person mit 1 gewichtet, der Bedarf einer weiteren Peron ab 14 Jahren mit 0,5 und der Bedarf von Kindern un-
ter 14 Jahren mit 0,3. 
6 2013 lag die Quote relativer Einkommensarmut in der Gruppe der Alleinlebenden bei 24%, in der Gruppe der 
Paare mit einem minderjährigen Kind bei 8%, für die Gesamtbevölkerung bei 15% (SOEP v31, eigene Berech-
nungen). 
7 Aus den Materialien zum RE 2016 geht hervor, dass die (gerundete) Obergrenze des jeweils untersten Quintils 
mit dem Kindesalter von 2.553 € über 2.663 € auf 2.801 € steigt. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass 
Paarfamilien mit einem Kind zwischen 14 und 18 Jahren innerhalb der Gesamtverteilung besser positioniert 
sind als Paarfamilien mit einem Kind zwischen 6 und 14 Jahren. Denn unter den Annahmen der modifizierten 
OECD-Skala (das Bedarfsgewicht des Kindes steigt bei Vollendung des 14. Lebensjahres von 0,3 auf 0,5) ent-
spricht dem Betrag von 2.663 € für eine Familie mit einem Kind unter 14 Jahren ein Haushaltsnettoeinkommen 
von 2.959 € für eine Familie mit einem älteren Kind. 
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bei der Zurechnung von Haushaltsausgaben auf einzelne Haushaltsmitglieder8 sind zwar generell nur 
Näherungslösungen möglich. Dennoch ist ein schlüssigeres Verfahren zur Schätzung des soziokultu-
rellen Existenzminimums von Familien auf Basis nur derer Ausgaben denkbar (Becker 2011: 16 f.). 
 

3.2 Grundgesamtheit 
 
Laut Artikel 1 § 3 des GE 2016 werden – wie bereits mit dem RBEG 2011 – von Referenzhaushaltsty-
pen (vgl. Abschnitt 3.1) die Haushalte vorab ausgeschlossen, die Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Dritten bzw. Vierten Kapitel des SGB 
XII oder Alg II bzw. Sozialgeld nach dem SGB II und keine Erwerbseinkommen bezogen haben. Damit 
sind die in Abschnitt 2.1 unter a) genannten Voraussetzungen für eine konsistente Abgrenzung der 
relevanten Grundgesamtheit aber nicht erfüllt, da Anspruchsberechtigte in verdeckter Armut weiter-
hin nicht aus dem Datensatz ausgeklammert werden, also teilweise Mitglieder der Referenzgruppe 
sind.9 Insoweit ist also weiterhin mit Zirkelschlüssen zu rechnen, die zu einer systematischen Unter-
schätzung des soziokulturellen Existenzminimums führen. Nach einer vorsichtigen Schätzung auf 
Basis der EVS 2008 hätte die Herausnahme verdeckter Armut aus der Grundgesamtheit zu einem um 
etwa 12 € höheren Betrag der Regelbedarfsstufe 1 geführt (Becker 2015a: 30). 
 
In der Begründung zu Artikel 1 § 3 (GE 2016: 32) verweist das BMAS auf „eine hohe Fehleranfällig-
keit“ von Mikrosimulationen zur Ermittlung der Nichtinanspruchnahme zustehender Sozialleistungen, 
so dass sie „keine valide Datengrundlage für die Ermittlung der Referenzhaushalte“ liefern würden. 
Auch wenn das BVerfG diese Argumentation bisher akzeptiert hat (BVerfG 2014 Rn. 105), ist sie aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive nicht stringent. Denn nicht nur das Simulationsmodell zur Er-
kennung verdeckter Armut, sondern auch die empirisch-statistische Methode insgesamt liefert letzt-
lich „nur“ eine Schätzung mit einem begrenzten Fehlerspielraum – die Qualität der mit Letzterer er-
folgten Bedarfsschätzung wird aber durch die Vorschaltung der ersteren Schätzung zwecks adäquater 
Gruppenabgrenzung verbessert. Dies entspräche auch den eher allgemein gehaltenen Forderungen 
des BVerfG, das Verfahren „zur Bestimmung grundrechtlich garantierter Ansprüche ... fortwährend 
zu überprüfen und weiter zu entwickeln“ und Erkenntnisse über Gefahren der Unterdeckung des 
soziokulturellen Existenzminimums bei der Fortentwicklung des Rechts zu berücksichtigen bzw. Be-
rechnungsschritte zu korrigieren (vgl. z. B. BVerfG 2014 Rn. 79, 141).10  
 
Neben den Auswirkungen von verdeckter Armut in der Grundgesamtheit auf das resultierende sozio-
kulturelle Existenzminimum impliziert die enge Definition der auszuschließenden Haushalte in § 3 die 
Gefahr weiterer Zirkelschlüsse. Denn es werden nicht alle Grundsicherungsbeziehenden sondern nur 
die Bedarfsgemeinschaften ohne Erwerbseinkommen, für die das Grundsicherungsrecht Freibeträge 
einräumt, aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen. In der Begründung wird argumentiert, dass die 
Haushalte mit Erwerbseinkommen und SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen „ein höheres Gesamtein-
kommen erzielen, als es dem nach dem SGB II und SGB XII gewährten Bedarf entspricht“ (GE 2016: 
31). Dies ist zumindest für geringfügige Erwerbseinkommen nicht überzeugend, da diese möglicher-
weise nicht einmal die arbeitsbedingten Aufwendungen decken, die entsprechenden Haushalte also 
keineswegs „statistisch zuverlässig über der Sozialhilfeschwelle“ leben, was aber vom BVerfG (2010 
Rn. 169) gefordert wurde (Becker 2011: 19). Zudem ist zu berücksichtigen, dass infolge der Vorschrift 
im GE 2016 – wie schon bisher – nicht nur die sogenannten Aufstocker, sondern auch Haushalte mit 
nur zeitweiliger Anspruchsberechtigung in der Beobachtungsperiode11 im Datensatz verbleiben und 

                                                 
8 Vgl. Dudel/Garbuszus/Ott/Werding 2013; die Bandbreite der Ergebnisse verschiedener Verfahren ist erheb-
lich, die Grenzen ökonometrischer Verfahren im vorliegenden Kontext werden sichtbar. 
9 Nicht alle Personen in verdeckter Armut gehören dem unteren Einkommensbereich laut RBEG an; im Falle 
weit überdurchschnittlicher Wohnkosten und eventueller Mehr- und Sonderbedarfe liegen die Einkommen der 
Berechtigten teilweise über der Grenze des Referenzeinkommensbereichs. 
10 Vgl. auch die Ausführungen in Becker 2015a: 9 f. 
11  
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das Ergebnis beeinflussen. Die Daten der EVS beziehen sich nämlich auf einen Befragungszeitraum 
von drei Monaten. Wenn während dieser Periode nur kurzzeitig ein geringes Erwerbseinkommen und 
anschließend eine Grundsicherungsleistung bezogen wurden (Statuswechsel), ist das Konsumverhal-
ten überwiegend von der Höhe des Regelbedarfs geprägt und fließt dennoch in dessen Berechnung 
ein. Dadurch wird die Gefahr von Zirkelschlüssen nochmals erhöht.  
 

3.3 Abgrenzung unterer Einkommensbereiche 
 
Auch die in Artikel 1 § 4 des GE 2016 vorgenommene Abgrenzung der Referenzeinkommensbereiche 
ist mit den im RBEG 2011 erlassenen Vorschriften identisch, so dass die bereits vorgebrachten Ein-
wendungen nach wie vor gelten (Becker 2011: 27-29). Die Definition des „unteren Einkommensbe-
reichs“ erfolgt – wie bereits in Abschnitt 3.1 angedeutet und kritisch beleuchtet – für jeden Haus-
haltstyp gesondert. Nach Anordnung der Haushalte des jeweiligen Typs nach der Höhe des Haus-
haltsnettoeinkommens werden Quantile gebildet: Von den Alleinlebenden werden die unteren 15% 
als Referenzgruppe bestimmt, von den drei – nach dem Kindesalter differenzierten – Familiengrup-
pen jeweils das unterste Quintil, das sind die unteren 20% (GE 2016: 5).  
 
Es stellt sich die Frage, warum die Einkommenssegmente – wie bereits im RBEG 2011 – uneinheitlich 
abgegrenzt wurden. Das BVerfG hat dem Gesetzgeber zwar einen Entscheidungsspielraum bei der 
Definition des unteren Einkommensbereichs zugestanden, sofern die Fassung der Referenzgruppe 
breit genug ist, um statistisch zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten (BVerfG 2010: Rn. 168). Zur 
Begründung der Bezugnahme auf das vergleichsweise enge Quantil bei der Bestimmung des Erwach-
senenbedarfs werden im GE – analog zu den Ausführungen im RBEG 2011 – allerdings sachwidrige 
Argumente angeführt (GE 2016: 33). Es wird darauf verwiesen, dass bei den Einpersonenhaushalten 
„mit 8 Prozent ein erheblich größerer Teil der SB II- und SGB XII-Haushalte ausgeschlossen“ wird ge-
genüber „nur zwischen rund 1 Prozent und 3 Prozent“ bei den Familienhaushalten (ebd.: 33). Mit 
dieser Formulierung ist wohl gemeint, dass ein vergleichsweise großer Teil der Einpersonenhaushalte 
insgesamt Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII bezieht und deshalb ausgeklammert wird. Unter 
Berücksichtigung der vorab ausgeschlossenen Haushalte ergäbe sich ein mit den anderen Referenz-
gruppen vergleichbares Quantil, da die unteren 15% zuzüglich der ausgeschlossenen Haushalte etwa 
ein Fünftel aller Alleinlebenden ausmachen. Die Grundgesamtheit wird also zunächst – grundsätzlich, 
wenn auch nicht vollständig sachgerecht (vgl. Abschnitt 3.2) – als Gruppe der Privathaushalte aus-
schließlich der Haushalte mit Bezug von SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen festgelegt, um sie beim 
nächsten Schritt des Berechnungsverfahrens um die ausgeklammerten Haushalte wieder zu erwei-
tern. Die Zirkelschluss-Haushalte werden also über einen Umweg einbezogen, auch wenn es „nur“ 
bei der Festlegung des Referenzeinkommensbereichs ist. Die Vergleichbarkeit der Referenzgruppen 
der Alleinlebenden einerseits und der Familien andererseits wird dadurch nicht befördert, wie es die 
vom BMAS präsentierte Tabelle suggerieren will, sondern eingeschränkt. Dass die Struktur der Leis-
tungsbeziehenden nach Haushaltstypen die Regelbedarfsbemessung beeinflusst, entbehrt jeglicher 
Logik. 
 
Ein Beispiel aus der internationalen Sozialberichterstattung verdeutlicht die Abwegigkeit der Argu-
mentationslinie im RE, die der des RBEG 2011 entspricht.12 Gängige Indikatoren beziehen sich auf die 
Bevölkerung in Privathaushalten, die relevante Grundgesamtheit ist also ausschließlich der in Institu-
tionen/Anstalten lebenden Gruppen definiert. Diese Abgrenzung der analytisch einzubeziehenden 
Bevölkerung ist wegen der nicht vergleichbaren Lebensbedingungen in Privathaushalten einerseits 
und in Anstalten andererseits sachlich geboten und unumstritten.13 Ausgehend von der so bereinig-
ten Grundgesamtheit fokussiert einer der Indikatoren für soziale Nachhaltigkeit auf die unteren 40% 

                                                 
12 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Becker/Schüssler 2014: 21-23. 
13 Für die Messung der Lebensbedingungen von Personen in Alten- und Pflegeheimen gelten wegen ihrer be-
sonderen Bedarfsstruktur und der Bedeutung von Sachleistungen andere Kriterien als für die Bevölkerung in 
Privathaushalten. 
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der nach dem Nettoäquivalenzeinkommen geschichteten Bevölkerung – selbstverständlich unabhän-
gig davon, wie groß der Bevölkerungsanteil in Institutionen ist. Es würde die Situations- und Entwick-
lungsbeschreibung verzerren, wenn bei zunehmender Anstaltsbevölkerung das betrachtete Quantil 
der Bevölkerung in Privathaushalten entsprechend vermindert würde – et vice versa. Ein analoger 
Grundsatz gilt für die Bestimmung eines Quantils im Rahmen des Statistikmodells: Maßgeblich ist 
ausschließlich die vorab sachgerecht bestimmte Grundgesamtheit, die Größe der Bevölkerung au-
ßerhalb der Grundgesamtheit ist völlig irrelevant. 
 
Dass das BVerfG 2014 den schon mit dem RBEG 2011 verkleinerten Referenzeinkommensbereich der 
Alleinlebenden nicht beanstandet hat (BVerfG 2014: Rn. 98), ist aus sozialwissenschaftlicher Perspek-
tive nicht nachvollziehbar. Vermutlich ist dies eine Folge der selbst auferlegten „zurückhaltenden 
Kontrolle“ der Gesetzeslage (BVerfG 2010: Rn. 133), der zufolge das BVerfG sich auf eine Prüfung der 
Berechnungsverfahren beschränkt; gerade diese Verfahrenskontrolle setzt aber ein hohes Maß an 
Transparenz in den Gesetzesmaterialien voraus und wird erschwert infolge der schwer durchschau-
baren empirischen Konstrukte in der Begründung zum RBEG 2011 und nun wiederholt im GE 2016.  
 
Den Ausführungen im GE zur Begründung der Beschränkung auf die unteren 15% der bereinigten 
Grundgesamtheit der Alleinlebenden folgen weitere statistische Zahlen, die ebenfalls die Berechti-
gung der Vorgehensweise belegen sollen, denen aber wiederum ein sachlogischer Zusammenhang 
fehlt. Die Zunahme der Regelbedarfe, wie sie aus dem vom BMAS konzipierten Rechenwerk auf Basis 
der Sonderauswertungen der EVS 2013 und den entsprechenden Berechnungen auf Basis der EVS 
2008 resultieren, werden verglichen mit der Zunahme der privaten Konsumausgaben der privaten 
Haushalte insgesamt, von denen lediglich die Kosten der Unterkunft (KdU) ausgeklammert wurden 
(GE 2016: 33 f.). Aus der Feststellung, dass Erstere (die Zunahme der regelbedarfsrelevanten Ausga-
ben der Referenzgruppen) relativ höher ausfällt als Letztere (Zunahme des Konsums ohne KdU aller 
privaten Haushalte) wird geschlossen, „dass die Entwicklung der Ausgaben der Referenzgruppen 
nicht hinter der allgemeinen Entwicklung zurückgeblieben ist“ (GE 2016: 33). Diese Folgerung ist auf 
Basis der präsentierten Zahlen allerdings nicht möglich bzw. unzulässig. Denn die zugrunde gelegten 
Entwicklungen sind nicht vergleichbar: 
– Die „Entwicklung der Ausgaben der Referenzgruppen“ wird überhaupt nicht betrachtet, sondern 

lediglich der Teil ihrer Ausgaben, der als regelbedarfsrelevant definiert wurde. 
– Die somit auf den Regelbedarf beschränkte Darstellung spiegelt also die Veränderung der Ausga-

ben für eine vordefinierte Auswahl einzelner Güter sowie die Korrektur einer vormals fehlerhaf-
ten Berechnung bei den Sonderauswertungen der EVS 2008 (vgl. dazu Abschnitt 4); dies geht 
aber an der Frage, ob allein die Abgrenzung der Referenzgruppen – 15% bei den Einpersonen-
haushalten und 20% bei den berücksichtigten Familienhaushalten – zu einem Zurückbleiben der 
zu ermittelnden Bedarfe hinter der allgemeinen Entwicklung führt, vorbei. 

– Die zum Vergleich herangezogene Entwicklung für die Gesamtbevölkerung in privaten Haushal-
ten schließt – abgesehen von den KdU – alle Güterarten ein. Sie spiegelt damit mehrere Einfluss-
faktoren  

- die Veränderung eines Preisindex, der von dem der regelbedarfsrelevanten Güter abweicht14; 

- Präferenzverschiebungen zwischen Güterarten, die in die Regelbedarfsbemessung einfließen, 
und den sonstigen Gütern; 

- Verteilungsentwicklungen – da diese sich auf die Konsumquote auswirken15 – im Kontext mit 
Strukturänderungen, z. B. Veränderungen der Altersstruktur und der Struktur nach Haus-

                                                 
14 Die Konsumstruktur der Referenzgruppen weicht systematisch von der entsprechenden Struktur, die sich für 
die Gesamtbevölkerung ergibt, ab. Der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel, deren Preise zwischen 2008 
und 2013 besonders stark gestiegen sind (+10,3% gegenüber 7,2% insgesamt), ist in den Referenzgruppen ver-
gleichsweise hoch (Statistisches Bundesamt 2015c). 
15 Einkommensverwendungen sind schichtspezifisch, die Konsumquote sinkt mit steigendem Einkommen infol-
ge von „Sättigungsgrenzen“, die Sparquote steigt entsprechend. Bei zunehmender Quote relativen Einkom-
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haltstypen, insbesondere wenn auf alle Haushalte unabhängig vom Haushaltstyp Bezug ge-
nommen wird. 

 
Die Frage, ob und inwieweit der Lebensstandard der Referenzgruppen mit dem der Bevölkerung in 
privaten Haushalte insgesamt mithält, wird mit den im RE vorgelegten Zahlen also nicht beantwortet. 
Dieser zentrale Aspekt bei der Festlegung von unteren Einkommensbereichen wird somit faktisch 
nicht untersucht, vielmehr durch ungeeignete Empirie verschleiert. Ein demgegenüber geeigneter 
Ansatzpunkt ist die Entwicklung der Einkommen der Referenzgruppen – also ihres Gesamtbudgets – 
im Vergleich zur (bereinigten) Grundgesamtheit. Damit wird die soziale Lage der als untere Einkom-
mensbereiche definierten Quantile unabhängig von den Bestimmungen des regelbedarfsrelevanten 
Konsums – diese sind für die Analyse der Situation der Referenzgruppen im Vergleich zur Gesamtge-
sellschaft irrelevant – beschrieben. Die statistischen Gesetzesmaterialien lassen eine derartige Analy-
se leider nicht zu, da lediglich die Einkommensobergrenzen der einzelnen Referenzgruppen, aber 
keine Mittelwerte ausgewiesen werden. Deshalb wurde für Tabelle 1 auf Ergebnisse aus früheren 
Untersuchungen zurückgegriffen, die allerdings hinsichtlich der Paare mit einem Kind nicht nach dem 
Kindesalter differenziert sind und denen für das Jahr 2013 nicht der Gesamtdatensatz sondern nur 
ein scientific use file der EVS zugrunde liegt. Trotz dieser Einschränkungen infolge des hürdenreichen 
Zugangs zu EVS-Daten vermittelt die Tabelle einen ungefähren Eindruck über die materiellen Lebens-
bedingungen in den Referenzgruppen16. 
 
In der Gruppe der unteren 15% der Alleinlebenden ist der Durchschnitt der Haushaltsnettoeinkom-
men von 2008 bis 2013 um 6,6% gestiegen, der Anstieg des Grenzwerts und des Median war etwas 
geringer. In der bereinigten Grundgesamtheit der Einpersonenhaushalte insgesamt fällt die Verände-
rung beim arithmetischen Mittelwert mit 7,1% nur wenig stärker aus, ist beim Median mit 7,4% ge-
genüber 4,8% allerdings deutlich größer (tabellarisch nicht ausgewiesen). Dementsprechend verharrt 
die relative Position dieser Referenzgruppe bezüglich des Durchschnitts nahezu unverändert bei etwa 
39%, während sich bezüglich des Medians sogar eine Verringerung um gut einen Prozentpunkt auf 
etwa 48% zeigt. Alleinlebende der Referenzgruppe erreichen also weniger als zwei Fünftel des Durch-
schnitts der bereinigten Grundgesamtheit, und das Medianeinkommen beläuft sich auf weniger als 
die Hälfte des entsprechenden Betrags der Gesamtgruppe.17 Wenn dagegen analog zur Vorgehens-
weise bei den Paaren mit einem minderjährigen Kind auch bei den Alleinlebenden die unteren 20% 
als Referenzgruppe zugrunde gelegt würden, wäre der Rückstand gegenüber der gesellschaftlichen 
Mitte zwar nur wenig geringer, die materielle Lage aber immerhin merklich besser: Die Einkommens-
obergrenze des untersten Quintils liegt bei 1.046 € (+95 € gegenüber der derzeitigen Referenzgrup-
pe), und mit dem quintilsspezifischen Durchschnittseinkommen von 823 € € (+59 € gegenüber der 
derzeitigen Referenzgruppe) wird eine relative Einkommensposition von 42,3% erreicht. 
 
Bei den Paaren mit einem Kind unter 18 Jahren ergibt sich eine etwas günstigere Entwicklung – Ein-
kommensobergrenze und Mittelwerte haben in dem betrachteten Fünfjahreszeitraum um ca. 13% 
zugenommen gegenüber 11% (arithmetisches Mittel) bzw. 12% (Median) der Einkommen in der be-
reinigten Grundgesamtheit dieses Familientyps. Damit sind die relativen Positionen im Referenzein-
kommensbereich allerdings nur marginal gestiegen – um 1 Prozentpunkt (Durchschnitt) bzw. 0,6 
Prozentpunkte (Median) –, der Rückstand der materiellen Verhältnisse gegenüber der gesellschaftli-
chen Mitte ist mit etwa 52% (Durchschnittseinkommen) bzw. 46% (Medianeinkommen) weiterhin 
groß. Wenn die Gruppe der Familien im Referenzeinkommensbereich mit nur etwa der Hälfte des-

                                                                                                                                                         
mensreichtums sinkt auch die gesamtgesellschaftliche Konsumquote tendenziell, so dass der Zuwachs der pri-
vaten Konsumausgaben insgesamt gebremst wird.  
16 Dies ergibt sich aus dem Vergleich der Einkommensobergrenzen nach eigenen Berechnungen mit den 
Grenzwerten, die vom Statistischen Bundesamt im Rahmen der Sonderauswertungen ermittelt und veröffent-
licht wurden. 
17 Zu weiteren Ergebnissen über die soziale Lage der Referenzgruppen, aber auch der Grundsicherungsbezie-
henden selbst vgl. Becker 2016e, Abschnitt 3. 
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sen, was die Gruppe insgesamt im Mittel zur Verfügung hat, auskommen müssen, ist nicht vorstell-
bar, wie soziale und Bildungsteilhabe gelingen könnte.18  
 
Tabelle 1: Einkommensobergrenzen und -mittelwerte pro Monat von Referenzgruppen der Regel-
bedarfsermittlung – Ergebnisse der EVS 2008 und 20131  

 Alleinlebende Paare mit einem Kind unter 18 J.2 

 
Betrag (€ p. M.) 

in Relation zur 
Gesamtgruppe 

Betrag (€ p. M.) 
in Relation zur 
Gesamtgruppe 

2008     

– Obergrenze 901 €  2.327 €  
– Durchschnitt 717 € 39,4% 1.783 € 46,7% 
– Median 763 € 49,6% 1.835 € 53,4% 

2013     

– Obergrenze 
(Veränderung) 

951 € 
(+5,5%) 

 2.642 € 
(+13,5%) 

 

– Durchschnitt 
(Veränderung) 

764 € 
(+6,6%) 

39,3% 2.022 € 
(+13,4%) 

47,8% 

– Median 
(Veränderung) 

800 € 
(+4,8%) 

48,4% 2.078 € 
(+13,2%) 

54,0% 

1 Basis: bereinigte Grundgesamtheit, d. h. nach Ausklammerung von Zirkelschlusshaushalten gemäß Verfahren laut RBEG 
2011 bzw. Referentenentwurf zum RBEG 2016 (Ausklammerung von Haushalten mit Grundsicherungs-/Sozialhilfebezug); 
Bezug 2013: neuer Haushaltnettoeinkommensbegriff des Statistischen Bundesamtes (Variable: EF62), der mit dem Netto-
einkommensbegriff früherer Jahre nicht voll vergleichbar ist (neuerdings Abzug der freiwilligen Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung bzw. der Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung); Hochrechnung mit dem Haushaltshoch-
rechnungsfaktor. 
2 ohne Differenzierung nach dem Alter des Kindes, deshalb keine genaue Übereinstimmung mit den drei Referenzgruppen, 
die dem RBEG 2011 und dem Referentenentwurf zum RBEG 2016 zugrunde liegen 

Quelle: FDZ der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, EVS 2008 (Gesamtdatensatz) und EVS 2013 (Grundfile 3: 
80%-Substichprobe), kontrollierte Datenfernverarbeitung; Becker/Schüssler 2014: 46 f., 49 f.; Becker 2016d.  

 

4 Regelbedarfsrelevanter Konsum im Gesetzentwurf 2016 
 

4.1 Zur Bedeutung der teilweise zweifelhaften Aufteilungsschlüssel 
 
Wie in Abschnitt 3.1 ausgeführt, werden im Vorfeld der Regelbedarfsermittlung die durchschnittli-
chen Haushaltsausgaben der Referenzgruppen der Familien den jeweils drei Familienmitgliedern 
anteilig zugerechnet. Die dabei verwendeten Aufteilungsschlüssel sind durchaus fragwürdig (Becker 
2011: 17-19), insbesondere da sie für „die Familien“ ohne Differenzierung nach Einkommensschich-
ten entwickelt wurden. Darüber hinaus sind sie zweifelhaft angesichts der im RBEG 2011 wie auch im 
GE 2016 bestimmten Vorgehensweise, letztlich nur die für das Kind bzw. die/den Jugendliche/n abge-
leiteten Ausgabenanteile zu berücksichtigen, den elterlichen Bedarf aber auf Basis der Ausgaben der 
Einpersonenhaushalte zu schätzen. Denn Fehler oder Unzulänglichkeiten der personellen Zurechnung 
von Ausgaben schlagen sich im kindlichen Existenzminimum nieder, ohne dass eine ansatzweise 
Kompensation mit dem den Eltern zugerechneten Minimum erfolgen könnte. Das Problem wird am 
Beispiel der Kategorie „Toilettenpapier, Papiertaschentücher und ähnliche Hygieneartikel“, zu der 
explizit auch Windeln (aus Papier) zählen, augenfällig. Die entsprechenden Ausgaben werden nach 
den einschlägigen Aufteilungsschlüsseln entsprechend der modifizierten OECD-Skala zugerechnet 
(Münnich/Krebs 2002: 1086), was eher bei Gebrauchsgütern, nicht aber bei Verbrauchsgütern ein-
leuchtend ist. Die derzeitige Vorgehensweise führt auf Basis der EVS 2013 dazu,  

                                                 
18 Ebd. und insbesondere Abschnitt 3.4 zur sozialen Lage von Familien mit Grundsicherungsbezug. 
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– dass von dem Durchschnittsbetrag der genannten Hygieneartikel in Höhe von 23,25 €, der sich 
für die Referenzgruppe der Familien mit einem Kind unter 6 Jahren ergibt, nur 3,87 € dem Kind 
und das Fünffache dessen (19,37 €) den Eltern zugerechnet werden; 

– dass aus dem Ausgabeverhalten der Einpersonenhaushalte aber nur ein Betrag von 7,56 € (4,20 € 
* 1,8) für die Eltern resultiert.  

Damit bleiben 11,81 € (19,37 € - 7,56 €) der Ausgaben der Referenzgruppe der Familien mit einem 
Kind unter 6 Jahren unberücksichtigt, obwohl die Güterkategorie hundertprozentig regelbedarfsrele-
vant ist. Implizit werden allein infolge des untauglichen Zurechnungsschlüssels und der inkonsisten-
ten Berechnung von Familienbedarfen die hohen Kosten für Windeln und andere Hygieneartikel für 
Babys vernachlässigt19, während die vergleichsweise geringen Ernährungskosten in den ersten Le-
bensmonaten vollständig in die entsprechende Durchschnittsberechnung einfließen. Hier zeigt sich – 
abgesehen von der grundsätzlichen methodischen Kritik – auch die Notwendigkeit von Korrekturen in 
Details der Regelbedarfsermittlung. 
 

4.2 Berücksichtigte Ausgabenpositionen und Begründungen für Streichungen 
 
Vor dem Hintergrund der theoretischen Ausführungen in Abschnitt 2.2 ist die Definition des regelbe-
darfsrelevanten Konsums im GE einerseits zu weit (a), andererseits aber viel zu eng (b).  
 
(a) Ausgaben, für die interne Ausgleichsmöglichkeit nicht gegeben ist 
 
Der GE berücksichtigt die dem Statistikmodell immanenten Grenzen nicht, die sich aus der Vorbedin-
gung des Ausgleichs über- und unterdurchschnittlicher Ausgaben auf der Individualebene ergeben. 
Wie bereits ausgeführt, ist die Methode lediglich für die Schätzung von Bedarfen geeignet, die re-
gelmäßig zu Ausgaben führen und die grundsätzlich bei allen Mitgliedern der Referenzgruppe zu ähn-
lichen Preisen anfallen können. Bei der Regelbedarfsermittlung werden aber darüber hinaus auch die 
Kosten von notwendigen Anschaffungen, also Ausgaben mit investivem Charakter – z. B. für die so 
genannte weiße Ware – einbezogen. Wegen der geringen Häufigkeit dieser Ausgabearten sind die 
Durchschnittsbeträge sehr gering, beispielsweise ergeben sich für die Referenzgruppe der Einperso-
nenhaushalte 4,46 € für Kühl- und Gefriergeräte und sonstige größere Haushaltsgeräte. Laut GE wird 
unter Verweis auf die Möglichkeit des Ansparens und der Beschaffung von gebrauchten (nicht neu-
wertigen) Geräten sowie auf Darlehen nach § 24 SGB II und § 37 SGB XII „keine Notwendigkeit ergän-
zender Regelungen zur Vermeidung von Bedarfsunterdeckungen im Einzelfall gesehen“ (GE 2016: 
24). Da Darlehen aber getilgt werden müssen, und zwar normalerweise durch monatliche Aufrech-
nung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs (§42a Abs. 2 SGB II) – das geht über 
den fiktiven Ansparbetrag deutlich hinaus –, ist das soziokulturelle Existenzminimum in den Folge-
monaten nicht gewährleistet. Um derartige Bedarfsunterdeckungen zu vermeiden, sind die Aus-
klammerung großer Anschaffungen aus der Regelbedarfsermittlung und eine einzelfallbezogene Leis-
tungserbringung erforderlich, die derzeitige Gesetzeslage also unzulänglich. 
 
Demgegenüber ist die altbekannte Vorschrift, die regional stark variierenden Wohnkosten außerhalb 
des Regelbedarfs individuell abzudecken, sachgerecht – auch wenn die Praxis der Reduzierung fakti-
scher Kosten auf eine als angemessen erachtete Miete an fragwürdigen Kriterien anknüpft. Die vom 
Grundsicherungsträger zu übernehmenden Kosten der Unterkunft (KdU) umfassen auch die Heizkos-
ten, nicht aber die (sonstigen) Stromkosten, die in den pauschalen Regelbedarf einbezogen werden. 
Ein Grund für Letzteres ist nicht offensichtlich. Die Höhe der Stromkosten variiert regional, ist von der 
Wohnungsgröße, der Ausstattung mit energieeffizienten Haushaltsgeräten und der täglichen Aufent-
haltsdauer in der Wohnung abhängig. Da Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB 

                                                 
19 Die These, dass es sich bei den vernachlässigten Ausgaben insbesondere um Hygieneartikel für Babys han-
delt, wird durch die vergleichsweise geringen Ausgaben der Familien mit einem älteren Kind (12,07 € bzw. 
10,78 €) bestätigt. 
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XII überwiegend „stromfressende“ Geräte in ihrem Haushalt haben dürften – zumal sie vom Gesetz-
geber auf „nicht neuwertige“ Geräte im Falle von Ersatzbeschaffungen verwiesen werden – und im 
Falle der Erwerbslosigkeit auch seltener ihre Wohnung verlassen als Erwerbstätige, ist von einem 
vergleichsweise hohen und kurzfristig kaum reduzierbaren Stromverbrauch auszugehen. Für eine 
gesicherte Bedarfsdeckung ist deshalb eine einzelfallbezogene Regulierung der Pauschale vorzuzie-
hen, die Erstattung im Rahmen der KdU wird empfohlen. 
 
(b) Regelmäßige Ausgaben 
 
Abgesehen von den unter (a) skizzierten Bedarfen, die nicht mit einer Pauschale gedeckt werden 
können, erfordert das Statistikmodell die weitgehende Berücksichtigung aller mit der EVS erhobenen 
Konsumausgaben. Denn Bewertungen einzelner Güter und Dienstleistungen als einerseits existenziel-
le und andererseits nicht notwendige Elemente der Ausgabengesamtheit der Referenzgruppe unter-
laufen die inhaltliche Stringenz des methodischen Ansatzes und verhindern letztlich den der Metho-
de immanenten internen Ausgleich über- und unterdurchschnittlicher Bedarfe auf der Individualebe-
ne. Die Eliminierung von einzelnen Ausgaben der Referenzgruppe ist nur bei entsprechender Kosten-
befreiung von Grundsicherungsbeziehenden – z. B. hinsichtlich der Rundfunk- und Fernsehgebühren 
– und im Falle sehr selten vorkommender Güter (z. B. Flugreisen) mit dem empirischen Konzept der 
Messung des Existenzminimums anhand von Durchschnittsausgaben kompatibel.  
 
Im Hinblick auf die Voraussetzungen, die für eine Anwendung der empirisch-statistischen Methode 
zur Berechnung des soziokulturellen Existenzminimums erfüllt sein müssen, hat auch das BVerfG die 
Einhaltung der „Strukturprinzipien des Statistikmodells“ (BVerfG 2010 Rn. 173) gefordert, an anderer 
Stelle aber einen gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum „bei der Bestimmung des Umfangs der 
Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums“ anerkannt, der „die Beurteilung der tatsächlichen 
Verhältnisse ebenso wie die wertende Einschätzung des notwendigen Bedarfs“ umfasst und hinsicht-
lich des physischen Existenzminimums enger, hinsichtlich der Möglichkeit zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben weiter ist (ebd. Rn. 138). Hier ist aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ein 
Spannungsverhältnis, wenn nicht gar ein Widerspruch angelegt. Als Problemlösung bietet sich an, für 
Grundsicherungsbeziehende einen Abschlag in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der Ausgaben 
der Referenzgruppe – z. B. 5% oder 10% – normativ als zumutbar festzulegen, falls die Ausgaben-
struktur der Letzteren auf soziale Teilhabe schließen lässt. 
 
Das aus methodischen Anforderungen einerseits und politischem Gestaltungsspielraum andererseits 
resultierende Dilemma ist bei der Bedarfsbemessung für schulpflichtige Kindern allerdings ver-
gleichsweise begrenzt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat „notwendige Ausgaben zur Erfüllung 
schulischer Pflichten“ ausdrücklich dem existenziellen Bedarf zurechnet und als staatliche Aufgaben 
formuliert, die Voraussetzungen zu gewährleisten, dass Kinder „später ihren Lebensunterhalt aus 
eigenen Kräften bestreiten“ können sowie die Bedarfsbemessung „an kindlichen Entwicklungsphasen 
und an dem, was für Persönlichkeitsentfaltung eines Kindes erforderlich ist“, auszurichten (BVerfG 
2010: Rn. 191 f.). Letztere Aussage kommt inhaltlich einer früheren Äußerung des BVerfG zum steu-
errechtlichen Existenzminimum sehr nahe, in der als Beispiele für den zu berücksichtigenden Erzie-
hungsbedarf die Mitgliedschaft in Vereinen, sonstige Formen der Begegnung mit anderen Kindern 
außerhalb des häuslichen Bereichs, das Erlernen und Erproben moderner Kommunikationstechniken, 
der Zugang zu Kultur- und Sprachfertigkeit, und die verantwortliche Nutzung der Freizeit und Gestal-
tung der Ferien genannt wurden (BVerfGE 99, 216 (236, 240 ff.), zitiert nach Wieland 2011, S. 19 f.). 
Diese dem soziokulturellen Existenzminimum von Kindern im Steuerrecht zugerechneten Bedarfe 
unterstützen letztlich die Persönlichkeitsentfaltung von Kindern und Jugendlichen, die durch sozial-
rechtliche Maßnahmen ermöglicht werden muss – die Aspekte sollten bei der Bewertung des Verfah-
rens zur Bemessung des Sozialgeldes berücksichtigt werden. 
 
Die derzeitige und wohl auch künftige Regelbedarfsbemessung ist nicht an dem oben aufgezeigten 
Kompromiss zwischen methodischen und normativen Aspekten ausgerichtet. Vielmehr wird ein ver-
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steckter und unzulänglich konstruierter Warenkorbansatz verfolgt. Bei weitgehender Missachtung 
der Grundsätze des Statistikmodells ist die Liste der mit dem GE – wie schon mit dem RBEG 2011 – 
aus den Ausgaben der Referenzgruppen gestrichenen Positionen lang (vgl. GE 2016, B. Besonderer 
Teil: „Zu § 5 (Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben der Einpersonenhaushalte)“ und „Zu § 6 
(Regelbedarfsrelevante Verbrauchsausgaben der Familienhaushalte)“, sowie die vom Statistischen 
Bundesamt berechneten Basistabellen). In Übersicht 1 sind die als nicht regelbedarfsrelevant dekla-
rierten Güter und Dienstleistungen mit einigen Erläuterungen oder Anmerkungen aufgeführt, in der 
Anhangtabelle sind die jeweiligen Beträge ausgewiesen. Die im RE 2016 enthaltenen Argumentatio-
nen, mit denen die Streichungen gerechtfertigt werden sollen, berufen sich regelmäßig nur auf aus-
gewählte Äußerungen des BVerfG zum Ermessensspielraum, der offenbar für unbegrenzt gehalten 
wird. Demgegenüber werden ernste Mahnungen des BVerfG, auf Möglichkeiten des internen Aus-
gleichs zu achten, völlig vernachlässigt. Letztere wurden 2014 mit Verweis auf Kürzungen um etwa 
25% des Konsums der Referenzgruppen wie folgt präzisiert: „Wenn in diesem Umfang herausgerech-
net wird, kommt der Gesetzgeber jedoch an die Grenze dessen, was zur Sicherung des Existenzmini-
mums verfassungsrechtlich gefordert ist. Verweist der Gesetzgeber auf einen internen Ausgleich 
zwischen Bedarfspositionen, auf ein Ansparen oder auch auf ein Darlehen zur Deckung existenzsi-
chernder Bedarfe, muss er jedenfalls die finanziellen Spielräume sichern, die dies tatsächlich ermögli-
chen, oder anderweitig für Bedarfsdeckung sorgen.“ (BVerfG 2014: Rn. 121) Dennoch hat es das 
BMAS – wie bereits 2010/2011 – unterlassen, entsprechend dem Gebot der Transparenz die Gesamt-
summe der als nicht regelbedarfsrelevant klassifizierten Güter auszuweisen.  
 
Abgesehen von der fehlenden Gesamtschau auf die Streichungen sind die vielfältigen Begründungen 
nicht überzeugend (vgl. Becker 2011: 36-44), und auf statistische Probleme wird nicht hingewiesen.  
– Die Ausführungen zur Rechtfertigung von Streichungen sind häufig nicht sachgerecht, da die Be-

zugnahme lediglich auf die zusammenfassende Bezeichnung der Güterkategorie irreführend ist – 
welche durchaus wesentlichen Güter darunter subsummiert werden, bleibt im Verborgenen, wie 
aus Übersicht 1 hervorgeht. Beispielsweise fallen unter „Kinderbetreuung durch Privatpersonen“ 
auch die – selbst im unteren Einkommenssegment – gelegentlich unvermeidliche Inanspruch-
nahme eines Babysitters, unter „Haushaltshilfen und andere häusliche Dienstleistungen“ auch 
die chemische Reinigung von Teppichen, unter die Kategorie „Schnittblumen und Zimmerpflan-
zen“ auch Adventskränze und Tannenzweige.  

– Zudem wird teilweise vernachlässigt, dass einzelne Kategorien substitutiv zu anerkannten Gütern 
sind. So können Ausgaben für „chemische Reinigung, Waschen etc.“ die – kurzfristig häufig nicht 
finanzierbare – Anschaffung oder Reparatur einer Waschmaschine ersetzen, Ausgaben für „An-
fertigen sowie fremde Reparaturen von Heimtextilien“ substituieren die Neuanschaffung bei-
spielsweise von Vorhängen. Die diesbezüglichen Ausführungen im GE (2016: 37, 40) ignorieren 
diese Zusammenhänge und sind unhaltbar, da sie die genannten Ausgaben als „zusätzlich“ zu be-
rücksichtigten Ausgaben statt als alternative Wege der Bedarfsdeckung einordnen.20 

                                                 
20 Methodische Fehler, die vor dem RBEG 2011 zu einer Unterschätzung des Mobilitätsbedarfs führten und mit 
dem RBEG 2011 teilweise (Becker 2011: 39 f.), mit dem GE 2016 nochmals korrigiert werden, zeigen sich nun 
bei kleineren Positionen wieder: „Damit werden Anfertigung und Reparatur beispielsweise von Gardinen und 
Vorhängen nicht zusätzlich zu den - in vollem Umfang berücksichtigten - Verbrauchausgaben für den Neukauf 
von Heimtextilien (regelbedarfsrelevante Position 22) als regelbedarfsrelevant angesehen.“ (GE 2016: 40) Die 
Argumentation zeugt von einer Fehlinterpretation der zugrunde liegenden Daten. Der Durchschnittsbetrag für 
den Neukauf von Heimtextilien ergibt sich im Zusammenhang mit der Tatsache, dass einige Haushalte es vor-
ziehen, einen beschädigten Vorhang o. ä. reparieren oder sich einen Ersatz anfertigen zu lassen. Er wäre höher, 
wenn alle Haushalte mit entsprechendem Bedarf diesen über einen Neukauf decken würden.  
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Übersicht 1: Güter und Dienstleistungen, die laut Referentenentwurf vom 29.08.2016 für das 
Regelbedarfermittlungsgesetz nicht regelleistungsrelevant sind  

 Streichungen aus Regelbedarf Erläuterungen / Anmerkungen 

1. Alkoholische Getränke  auch alkoholfreie Biere und Weine; Streichung bedeutet 
Abkehr von gesellschaftlicher Normalität 2. Tabakwaren 

3. Bekleidung: Chemische Reinigung auch Waschen, Bügeln und Färben von Bekleidung; Sub-
stitut zu Reparatur/Kauf einer Waschmaschine 

Innenausstattung, laufende Haushaltführung 

4. Anfertigung sowie fremde Repara-
turen von Heimtextilien 

Anfertigung/Reparatur z. B. von Vorhängen, Möbelbe-
zugsstoffen u. Ä.; Substitut zu Neukauf von Heimtextili-
en 

5. motorbetriebene Gartengeräte inkl. Reparaturen/Miete 

6. nicht motorbetriebene Gartengerä-
te 

z. B. Spaten, Hacken, Gießkannen; inkl. Reparatu-
ren/Miete 

7. Kinderbetreuung durch Privatper-
sonen 

z. B. durch Babysitter, Kindermädchen, Tagesmütter 

8. Haushaltshilfen und andere häusli-
che Dienstleistungen 

auch chemische Reinigung von Teppichen und Heimtex-
tilien 

Gesundheitspflege 

9. Orthopädische Schuhe1  Verweis  

- auf gesonderten Anspruch nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 
SGB II bzw. nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB XII  

- und auf die Krankenversicherung, in die allerdings 
auch die Referenzgruppe einbezogen ist, und bei 
nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten 
nach dem SGB XII auf die Hilfen zur Gesundheit 
(Fünftes Kapitel des SGB XII); 

darüber hinausgehende Bedürfnisse – z. B. zweite Zahn-
reinigung innerhalb eines Jahres, spezielle Blut- oder 
Röntgenuntersuchung, die nicht im gesetzlichen Leis-
tungskatalog enthalten ist – werden nicht anerkannt. 

10. Zahnersatz Materialkosten1  

11. Reparaturen von therapeutischen 
Geräten und Ausrüstungen1  

12. Arztleistungen1  

13. Zahnarztleistungen1  

14. Miete von therapeutischen Geräten 

15. Sonstige medizinische Versorgung 
außerhalb von Krankenhäusern1  

16. Dienstleistungen der Krankenhäu-
ser1  

Verkehr 

 Kauf/Leasing von ... Verweis auf  

- Fahrräder  

- sowie den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
bzw. andere öffentliche Verkehrsmitteln in Form 
des Schienenverkehrs;  

deshalb werden Sonderauswertungen nur für Haushalte 
ohne Ausgaben für Kraftstoffe etc. durchgeführt – mit 
der Gefahr von Strukturverzerrungen bzw. Unterschät-
zungen des Gesamtbedarfs. 

17. – neuen Kraftfahrzeugen 

18. – gebrauchten Kraftfahrzeugen 

19. – Krafträdern 

20. Ersatzteile und Zubehör für Kraft-
fahrzeuge und Krafträder 

21. Kraftstoffe, Autogas, Strom für 
Elektroauto, Schmiermittel 

22. wg. Sonderauswertung: ein Teil der 
Wartungen, Pflege und Reparatu-
ren von Fahrzeugen1 

23. Sonstige Dienstleistungen  z. B. Park-/TüV-Gebühren, mit Arbeitsstelle verbundene 
Garagen-/Stellplatzmiete 

24. Luftverkehr (ohne Übernachtung)  

25. Luftverkehr (mit Übernachtung)  
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Fortsetzung 1 der Übersicht 1 
 

 Streichungen aus Regelbedarf Erläuterungen / Anmerkungen 

Post und Telekommunikation 

 Gebühren, Einzelflatrate für ... Zwei Telekommunikationsarten nebeneinander werden 
nicht anerkannt, das Mobiltelefon aus dem Bedarf ge-
strichen. Dies ist realitätsfremd: Fast alle Alleinlebende 
und Paare mit einem minderjährigen Kind verfügten 
2013 über einen stationären Telefonanschluss und ein 
Mobiltelefon (Becker 2016e). 

26. - Mobiltelefon  

27. - Internet/Onlinedienste 

28. - Festnetztelefon, Fax, Tele-
gramme 

29. Kombipaket Mobiltelefon/Internet 

30. sonstige Kombi-Flatrates 

Freizeit, Unterhaltung, Kultur 

31. Foto- und Filmausrüstungen, opti-
sche Geräte und Zubehör 

auch Ferngläser und Lupen 

32. Campingartikel auch Zelte, Luftmatratzen, Schlafsäcke 

33. Gartenerzeugnisse und Ver-
brauchsgüter für die Gartenpflege 

auch Samen, Gemüsepflanzen, Blumenerde und -töpfe 

34. Schnittblumen und Zimmerpflanzen auch natürliche Weihnachtsbäume, Adventskränze und 
Tannenzweige 

35. Haustiere einschl. Veterinär- und 
andere Dienstleistungen 

ohne Pferde und Ponys; auch Futter für freilebende 
Vögel im Winter 

36. außerschulische Sport-und Musik-
unterrichte von Kindern 

auch Hobbykurse, werden nur im Erwachsenenbedarf 
berücksichtigt, bei Kindern Verweis auf BuT-Paket2  

37. Rundfunk- und Fernsehgebühren Grundsicherungsbeziehende sind befreit. 

38. Gebühren für Kabelfernsehen ohne Berücksichtigung entsprechender Zahlungspflich-
ten von Mietern 

39. Gebühren für Pay-TV, Online-
Videotheken 

 

40. Miete/Leihgebühren – TV-, Video-
geräte u. Ä., Videofilme, DVDs 

 

41. Glücksspiele  

42. Schreibwaren, Zeichenmaterial und 
übrige Verbrauchsgüter für Kinder 
ab 6 Jahren 

auch Bastelmaterial, Toner, Druckerpatronen; Berück-
sichtigung nur im Erwachsenenbedarf und bei Kindern 
unter 6 Jahren, ab Schulalter Verweis auf BuT-Paket2  

43. Pauschalreisen – Inland   

44. Pauschalreisen – Ausland   

Bildungswesen 

45. Nachhilfeunterricht Verweis auf BuT-Paket2  

 Kinderbetreuung (ohne Verpflegung)  

46. - Kindergärten Verweis auf Einkommensabhängigkeit der Gebühren 
bzw. Befreiungen für Grundsicherungsbeziehende 47. - Vorschulklassen 

48. Studien-, Lehrgangs- und Prüfungs-
gebühren an Schulen (auch berufs-
bildend) und Hochschulen 

auch für Abendhaupt-, Abendreal- und Berufsaufbau-
schulen, auch Ausgaben für Klassenfahrten, Schulgeld  
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Fortsetzung 2 der Übersicht 1 

 

 Streichungen aus Regelbedarf Erläuterungen / Anmerkungen 

Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 

 Speisen/Getränke  

49. - in Restaurants, Cafés etc.  auch in Eisdielen, an Imbissständen, Kiosken, vom Lie-
ferservice, Waren aus Verkaufsautomaten 

50. - in Kantinen etc.  in Werksküchen, Schulkantinen, Mensen, im Kranken-
haus, auch Essensgeld in Kindertagesstätten etc. 

51. Übernachtungen auch Stellplatzgebühren für Campingplätze 

Andere Waren und Dienstleistungen 

52. Schmuck (auch Reparaturen) auch Modeschmuck, Reparaturen von Schmuck 

53. sonstige persönliche Gebrauchsge-
genstände 

auch Hand-/Umhängetaschen, Koffer, Babyartikel (Kin-
derwagen usw.), Schirme, Reparaturen dieser Artikel 

54. Kinderbetreuung in Heimen, Hor-
ten, Krippen, Spielgruppen 

auch Kitas; Verweis auf Einkommensabhängigkeit der 
Gebühren bzw. Befreiungen für Grundsicherungsbezie-
hende 

55. Kinderfreizeiten von kommunalen, kirchlichen oder caritativen Einrich-
tungen organisierte Kinderfreizeiten 

 Dienstleistungen für die Betreuung von alten, behinderten oder pflegebedürftigen Personen  

56. - Alten- und Pflegeheime  

57. - häusliche Pflege auch „Essen auf Rädern“ 

58. Versicherungsdienstleistungen  

59. sonstige Dienstleistungen, von de-
nen nur ein Ansparbetrag für Per-
sonalausweis berücksichtigt wird 

z. B. Rechtsberatung, Vervielfältigungskosten, Zeitungs-
inserate, sonstige Verwaltungsgebühren (z. B. für Reise-
pass, Beglaubigungen), Toilettengebühren usw. 

60. Mitgliedsbeiträge für Kinder Vereinsbeiträge werden nur im Erwachsenenbedarf 
berücksichtigt, bei Kindern Verweis auf BuT-Paket2  

1 einschließlich Eigenanteile  
2 Dabei wird vernachlässigt, dass auch die Referenzgruppe Kinder mit Anspruch auf BuT-Leistungen umfasst 
(Kinder in Familien mit Kinderzuschlag/Wohngeld bzw. mit aufstockendem Bezug von Grundsicherungsleistun-
gen), Elemente des BuT-Pakets nicht generell bedarfsdeckend sind und Schreibwaren, Zeichen- und Bastelma-
terial nicht nur für die Schule, sondern bei entsprechenden Präferenzen auch für die Freizeitgestaltung not-
wendig sind. 

 
– Gesellschaftliche Entwicklungen werden ignoriert, wenn das Mobiltelefon als nicht regelbedarfs-

relevant eingestuft wird. Dieses Kommunikationsmittel ist mittlerweile Standard in allen Ein-
kommensgruppen. In der Bevölkerungsgruppe ohne Grundsicherungsbezug – also in der relevan-
ten Grundgesamtheit – verfügen nahezu alle Haushalte über einen Festnetzanschluss und ein 
Mobiltelefon (Becker 2016e: 12, Tabelle 3).  

– Auch die normative Vorgabe, die Nutzung eines vorhandenen Pkw gehöre nicht zum soziokultu-
rellen Existenzminimum, basiert auf realitätsfremden Vorstellungen. 96% der Familien mit einem 
Kind, die nicht von Grundsicherungs- oder Sozialhilfeleistungen leben, verfügen über ein Auto 
(ebd.), das in ländlichen Gegenden teilweise noch immer unverzichtbar ist. Zudem sind Fahrten 
mit dem eigenen oder einem geliehenen Pkw häufig sogar kostengünstiger als der öffentliche 
Personenverkehr (auch für Ausflüge der Familie oder Verwandtenbesuche), und es ist davon aus-
zugehen, dass Haushalte im unteren Einkommenssegment, also die Referenzgruppen, derartige 
Kostenkalkulationen anstellen (müssen), mit der Nutzung des Autos also kein „Luxus“ verbunden 
ist. Mit dem GE (2016: 42) werden – gleichermaßen wie mit dem RBEG 2011 – diese gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen ignoriert.  
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– Die Einwendung gegen die Streichung der Ausgaben für Kraftstoffe gilt unabhängig von der mit 
dem GE immerhin vollzogenen Korrektur der vormals sogar fehlerhaften Berechnung der Kosten 
der vom Gesetzgeber quasi „vorgeschriebenen“ Verkehrsmittel (GE 2016: 42 f. i. V. m. Münder 
2011: 75 f.). Der im RBEG 2011 angelegte Fehler wurde nun erkannt, und die modifizierte Be-
rechnung führt zu einer deutlichen Annäherung an die Mobilitätsausgaben der Referenzgruppe. 
Damit wird der erhebliche Effekt der strukturellen Unterschiede zwischen der Referenzgruppe 
insgesamt und der der „Sonderauswertung Verkehr“ zugrunde liegenden Teilgruppe ohne Aus-
gaben für Kraftstoffe deutlich, die Kritik an der Bezugnahme auf nur einen Teil der Referenzhaus-
halte gilt aber abgeschwächt weiterhin.  

– Insoweit für die Ermittlung der Bedarfe für Nachrichtenübermittlung und Mobilität nur Teile der 
Referenzgruppen einbezogen werden, werden die geringen Fallzahlen der Familienhaushalte zu 
einem Signifikanzproblem. Die Berechnung des Existenzminimums von Kindern unter 6 Jahren 
stützt sich immerhin auf 277 Haushalte der EVS, die Berechnungen für 6- bis unter 14-jährige 
Kinder aber nur auf 145 Haushalte, die Berechnung für Jugendliche auf lediglich 106 Fälle. Wäh-
rend für die jüngste Gruppe der relative Standardfehler von durchschnittlichen Ausgabensum-
men auf etwa 7% geschätzt wird, muss für die beiden älteren Gruppen von einem Fehler von et-
wa 10% ausgegangen werden (Statistisches Bundesamt 2015a: 10). Bei einzelnen Ausgaben, die 
nur von einem Teil der Referenzgruppe getätigt wurden, ist der Fehlerspielraum aber noch grö-
ßer – dementsprechend häufig sind die vom Statistischen Bundesamt nur in Klammern oder gar 
nicht ausgewiesenen Durchschnittsbeträge (GE 2016, Tabellen nach S. 111); dieses Problem be-
trifft auch die Schätzung des Bedarfs an Kommunikationsdienstleistungen. Noch gravierender 
sind die statistisch bedingten Mängel bei den Ergebnissen der Sonderauswertungen Verkehr für 
Familienhaushalte. Diese basieren auf nur 49 bzw. 22 bzw. 12 Haushalten, von denen jeweils 
noch weniger Fälle überhaupt Ausgaben für Verkehr angegeben haben. Damit muss mit einem 
relativen Standardfehler von bis zu einem Drittel des in den Regelbedarf einfließenden Betrags 
gerechnet werden. Insofern ist das überraschende „Ergebnis“, dass der Mobilitätsbedarf von Ju-
gendlichen (13,28 € laut GE 2016: 75) nur halb so hoch ist wie der entsprechende Mindestbedarf 
von Kindern (25,79 € bzw. 26,49 € laut GE 2016: 56 bzw. 65) nicht signifikant. Diese Grenzen des 
Berechnungskonzepts werden im GE nicht erwähnt geschweige denn berücksichtigt, obwohl laut 
BVerfG 2010 die Fassung der Referenzgruppe breit genug sein muss, um statistisch zuverlässige 
Ergebnisse zu gewährleisten (BVerfG 2010: Rn. 168). 

– Bei der Regelbedarfsermittlung für Kinder und Jugendliche werden Ausgaben für Schreibwaren, 
Zeichenmaterial und übrige Verbrauchsgüter, für außerschulischen Unterricht und Hobbykurse 
sowie Vereinsbeiträge mit Verweis auf das Schulbedarfspaket und das Bildungs- und Teilhabepa-
ket (BuT) gestrichen (GE 2016: z. B. 68). Da aber der Umfang dieser „Pakete“ von vielen Seiten als 
nicht bedarfsdeckend kritisiert wird21 und für den Zugang teilweise sehr restriktive Vorbedingun-
gen gelten (Nachhilfeunterricht, § 28 Abs. 5 SGB II), ist Begründung für die Herausnahme der ge-
nannten Ausgaben aus dem Regelbedarf nicht überzeugend. Zudem wird vernachlässigt, dass 
auch Kinder in der Referenzgruppe teilweise Anspruch auf Schulbedarfspaket und BuT haben und 
derartige Leistungen erhalten; denn zu den Anspruchsberechtigten zählen Familien mit Bezug 
von Wohngeld und/oder Kinderzuschlag. Hinsichtlich der Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 
28 SGB II besteht also kein grundsätzlicher Unterschied zwischen Leistungsbeziehenden nach die-
sem Gesetz und Referenzgruppen, so dass die Streichung von einzelnen Ausgaben mit Verweis 
auf Sachleistungsansprüche nicht sachgerecht ist.  

– Häufig beschränkt sich der GE auf die lapidare Bemerkung, das gestrichene Gut gehöre nicht zum 
existenziellen Bedarf (GE 2016: z. B. 40, 42, 46), teilweise wird vermerkt, der physische Grundbe-

                                                 
21 Eine Pauschale von 10 € für Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht u. ä. und die Teilnahme an Freizeiten 
ist für viele Aktivitäten nicht ausreichend (vgl. Abschnitt 4.3). Auch das Schulbedarfspaket von 100 € pro Schul-
jahr ist nach Ergebnissen einer empirischen Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen 
Kirche in Deutschland im Auftrag der niedersächsischen Diakonie und der hannoverschen Landeskirche zu 
knapp bemessen (Gäfgen-Track/Künkel/Wegner 2016).  
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darf sei nicht tangiert (GE 2016: 4822). Derartige Begründungen sind unzureichend – da es auf die 
Summe der Streichungen ankommt – bzw. nicht haltbar – denn es geht um ein soziokulturelles 
Existenzminimum, nicht um den physischen Grundbedarf. 

 

4.3 Quantifizierung der Kürzungen 
 
Im Folgenden wird mit der umfassenden Tabelle im Anhang und der zusammenfassenden Tabelle 2 
die vom BMAS vernachlässigte Aufgabe übernommen, den Umfang der Kürzungen auszuweisen und 
den resultierenden Gesamtbetrag der Streichungen zu ermitteln. Auf eine Kommentierung von Ein-
zelheiten wird allerdings – wie schon hinsichtlich der Begründungen von Streichungen – weitgehend 
verzichtet, da dies bereits in einem Gutachten zum RBEG 2011 erfolgt ist (Becker 2011). Letztlich ist 
für die Frage, ob trotz der Eingriffe in das Statistikmodell ein interner Ausgleich über- und unter-
durchschnittlicher Bedarfe auf der Individualebene möglich ist, insbesondere die Summe der als nicht 
regelbedarfsrelevant herausgerechneten Positionen relevant. Deshalb wird der Fokus in diesem Ab-
schnitt auf die Unterschiede zwischen den faktischen Konsumausgaben der jeweiligen Referenzgrup-
pe (jeweils Spalte „fakt“ in Tabelle 2) und den laut GE 2016 anerkannten Beträgen gelegt; Letztere 
werden in Tabelle 2 in der Spalte „relativ“ im Verhältnis zu Ersteren (also zu den faktischen Ausga-
ben) ausgewiesen.  
 
Da der größte Teil der Gütergruppe 4 „Wohnen etc.“ mit den KdU außerhalb der Regelbedarfe indivi-
duell erstattet wird, werden im vorliegenden Kontext nicht die Gesamtsummen, sondern die Sum-
men ohne Abteilung 4 für eine Beurteilung der Kürzungen herangezogen. Von der so definierten 
Ausgabensumme der unteren 15% der Alleinlebenden fließen nur 73,7% in die Regelbedarfsstufe 1 
ein, aus der Regelbedarfsermittlung für Kinder und Jugendliche ergeben sich ähnliche Relationen 
(73,0%, 79,4%, 75,7%). Die teilweise marginalen, teils beträchtlichen Kürzungen aus den Konsumaus-
gaben der Referenzgruppen summieren sich also auf etwas mehr (bei Erwachsenen und Kindern un-
ter 6 Jahren) bzw. etwas weniger (bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen) als ein Viertel die Aus-
gaben (ohne Abteilung 4) der jeweiligen Referenzgruppe. Gegenüber den entsprechenden Ergebnis-
sen auf Basis der EVS 2008, die für das RBEG maßgeblich waren, hat sich also keine wesentliche Ver-
änderung ergeben (Tabelle 2, jeweils unterster Block). Da die Ausgaben für Nahrungsmittel und alko-
holfreie Getränke sowie Bekleidung und Schuhe, die zum vorrangigen physischen Grundbedarf zäh-
len, nahezu vollständig in die Regelbedarfsbemessung einfließen (müssen), sind die Kürzungen auf 
Bereiche von nachrangigen Grundbedarfen und der sozialen Teilhabe konzentriert. Dementspre-
chend sind die Konsequenzen der normativ – mit Verweis auf den politischen Gestaltungsspielraum – 
erfolgten Aushöhlung des Statistikmodells wesentlich gravierender als auf den ersten Blick ersicht-
lich: Von den nach Abzug der Aufwendungen für Nahrungsmittel, Bekleidung und Wohnen (ein-
schließlich Energie und Instandhaltung) verbleibenden Konsumausgaben der jeweiligen Referenz-
gruppe werden für das soziokulturelle Existenzminimum 
– der Erwachsenen (Regelbedarfsstufe (RBS) 1, die indirekt auch für die RBS 2 und 3 maßgeblich 

ist) 58,9%, 
– der Kinder unter 6 Jahren (RBS 6) 56,1%, 
– der Kinder von 6 bis unter 14 Jahren (RBS 5) 61,8%, 
– der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahren (RBS 4) 54,4% 
als regelbedarfsrelevant anerkannt (tabellarisch nicht ausgewiesen). Eine Kürzung der Referenzaus-
gabenarten, für die überhaupt ein gewisser Spielraum angenommen werden kann, um knapp zwei 
Fünftel (Kinder der mittleren Altersgruppe) bzw. sogar mehr als zwei Fünftel (Erwachsene, Kinder 
unter 6 Jahren, Jugendliche)23 steht Aspekten der Teilhabe- und Chancengerechtigkeit entgegen – 
insbesondere wenn berücksichtigt wird, wie weit schon die Referenzgruppen hinter der gesellschaft-

                                                 
22 Zitat: „Bei den Verbrauchsausgaben in Abteilung 11 handelt es sich grundsätzlich nicht um regelbedarfsrele-
vante Ausgaben, da die auswärtige Verpflegung – also in Restaurants, Cafés und Imbissständen sowie in Kanti-
nen und Mensen – nicht zum physischen Existenzminimum zählt.“ 
23 Dabei sind die Folgen untauglicher Zurechnungsschlüssel (Abschnitt 4.1) noch nicht berücksichtigt. 
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lichen Mitte zurückbleiben (deren Einkommensmittelwerte erreichen nur zwei Fünftel bzw. etwa die 
Hälfte des Gesamtdurchschnitts des jeweiligen Haushaltstyps, Tabelle 1). 
 
Tabelle 2: Faktische Ausgaben der Referenzgruppen (kurz: fakt) und mit dem GE anerkannte Güter 
für die Regelbedarfsstufen (RBS) 1 sowie 4 bis 6 nach Abteilungen der EVS 2013  

 Alleinlebende (untere 15%) 
 RBS 1 

Kinder unter 6 Jahren 
(untere 20%)  RBS 6 

 fakt anerkannte Beträge fakt anerkannte Beträge 

 in € in € relativ1 in € in € relativ1 

1. Nahrungsmittel 134,03 137,66 1,027 79,95 79,95 1,000 
2. Alkohol/Tabak 20,52 0,00 0,000 0,00   
3. Bekleidung/Schuhe 35,77 34,60 0,967 36,65 36,25 0,989 
4. Wohnen/Energie/Instand. 408,16 35,01 0,086 85,86 8,48 0,099 
5. Innenausstattung 26,13 24,34 0,932 16,98 12,73 0,750 
6. Gesundheit 24,37 15,00 0,616 11,76 7,21 0,613 
7. Verkehr 64,33 32,90 0,511 31,13 25,79 0,829 
8. Kommunikation 38,65 35,31 0,914 25,17 12,64 0,502 
9. Freizeit etc. ohne GEZ 63,58 37,88 0,596 40,38 32,89 0,815 
10. Bildung 7,83 1,01 0,129 28,59 0,68 0,024 
11. Gaststätten etc. 33,18 9,82 0,296 9,00 2,16 0,240 
12. Sonstiges 39,88 31,31 0,785 21,28 9,30 0,437 

darunter: Vereine 4,16   0,00   

Summe 2013 ohne Abteilung 4 488,27 359,83 0,737 300,89 219,60 0,730 

Zum Vergleich: RBEG 2011       
auf Basis EVS 2008       
Summe ohne Abteilung 4 463,70 331,57 0,715 273,35 204,65 0,749 

 Kinder von 6 bis unter 14 Jahren 
(untere 20%)  RBS 5 

Jugendliche: 14 bis unter 18 
Jahre (untere 20%)  RBS 4 

 fakt anerkannte Beträge fakt anerkannte Beträge 

 in € in € relativ1 in € in € relativ1 

1. Nahrungsmittel 113,78 113,77 1,000 148,18 141,58 0,956 
2. Alkohol/Tabak       
3. Bekleidung/Schuhe 42,14 41,83 0,993 37,90 37,80 0,997 
4. Wohnen/Energie/Instand. 132,21 15,18 0,115 164,54 23,05 0,140 
5. Innenausstattung 9,65 9,24 0,958 13,13 12,73 0,970 
6. Gesundheit 13,26 7,07 0,533 12,76 7,52 0,589 
7. Verkehr 30,59 26,49 0,866 37,18 13,28 0,357 
8. Kommunikation 23,48 13,60 0,579 25,08 14,77 0,589 
9. Freizeit etc. ohne GEZ 53,84 40,16 0,746 50,39 31,87 0,633 
10. Bildung 10,69 0,50 0,047 3,83 0,22 0,057 
11. Gaststätten etc. 16,12 4,77 0,296 23,33 6,38 0,274 
12. Sonstiges 21,89 9,03 0,413 15,22 11,61 0,763 

darunter: Vereine 0,00   0,00   

Summe 2013 ohne Abteilung 4 335,44 266,46 0,794 367,00 277,76 0,757 

Zum Vergleich: RBEG 2011       
auf Basis EVS 2008       
Summe ohne Abteilung 4 304,03 237,58 0,781 343,03 266,61 0,777 

1 anerkannter Betrag in € / faktischer Betrag in €; dass der anerkannte Betrag für Nahrungsmittelausgaben bei 
den Alleinlebenden um 2,7% über den tatsächlichen Ausgaben der Referenzgruppe liegt, ist auf die fiktiven 
Kosten des Mineralwassers, das als Flüssigkeitssubstitut der gestrichenen Ausgaben für alkoholische Getränke 
zugerechnet wurde (GE 2016: 35 f.), zurückzuführen. 
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Die größten Abschläge bei der Ermittlung des Bedarfs von Kindern unter 6 Jahren werden in den Gü-
tergruppen Bildung (10) und Sonstiges (12) vorgenommen. In beiden Fällen handelt es sich um die 
Streichung der Kosten für außerhäusliche Kinderbetreuung, zum einen in Kindergärten (10), zum 
anderen in Heimen, Horten, Krippen, Spielgruppen (12). Erstere Streichung wird wie folgt begründet: 
„Die Kinderbetreuungskosten sind in der Regel in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen zu entrich-
ten, für Kinder aus Haushalten, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII beziehen, gelten 
Befreiungen.“ (GE 2016: 59) Demgegenüber wird die Kürzung um die Ausgaben für Krippenbetreuung 
etc. im Gesetzentwurf nicht einmal erwähnt (GE 2016: 60 f.). Die Herausnahme der Ausgaben für 
Kinderbetreuung aus dem Regelbedarf erscheint zwar wegen der weitgehenden Gebührenbefreiung 
von Familien mit Grundsicherungsbezug auf den ersten Blick als plausibel. Dabei wird aber überse-
hen, dass hier kein allgemeiner Rechtsanspruch besteht und dass über die Grundgebühr hinaus Kos-
ten für besondere Angebote anfallen können oder Beiträge in die Gruppenkasse zu leisten sind. Zu-
dem umfasst auch die Referenzgruppe Familien mit Gebührenbefreiung (z. B. Familien mit Bezug von 
Kinderzuschlag, Familien in Bundesländern mit allgemeiner Gebührenbefreiung), von denen nur die 
genannten Nebenkosten für Kindergärten bzw. Krippen und Kitas gezahlt werden. Inwieweit Familien 
mit Grundsicherungsbezug tatsächlich Zahlungen für die außerhäusliche Kinderbetreuung leisten, 
kann anhand der EVS unschwer geprüft werden. Nach Berechnungen auf Basis der EVS 2013 ergibt 
sich für Paare mit einem Kind unter 6 Jahren, die Grundsicherungsleistungen bezogen haben, ein 
Durchschnittsbetrag von 9,20 € monatlich für Kinderbetreuung (ohne Verpflegung) in Kindergärten24; 
somit sollte bei der Regelbedarfsermittlung zumindest dieser geringe Betrag – er entspricht aber 
immerhin einem Drittel der entsprechenden Ausgaben der Referenzgruppe (27,90 €; vgl. Anhangta-
belle) – berücksichtigt werden. 
 
Ein weiterer Aspekt spricht gegen die vollständige Streichung der Ausgaben für Kinderbetreuung. Die 
„Logik“ des Statistikmodells führt dazu, dass die Streichung von Ausgaben, die nur eine Teilgruppe 
betreffen – hier: der Kinder ab 1 bis 2 Jahren, für die eine außerhäusliche Betreuung möglich ist –, die 
Bedarfsdeckung für die andere Teilgruppe – nämlich der Babys – beeinträchtigt. Beispielsweise wird 
der Kostenfaktor „Windeln“ für die Jüngsten wegen der Anknüpfung des Statistikmodells an „unech-
te“ Durchschnitte25 „kleingerechnet“, der interne Ausgleich würde aber über den Durchschnittsbe-
trag der (für die Babys nicht anfallenden) Ausgaben für Kinderbetreuung „funktionieren“. Wenn Letz-
terer in die gruppenspezifische Bedarfsberechnung nicht eingeht, ist das soziokulturelle Existenzmi-
nimum der Jüngsten nicht gewährleistet.26 Diesen Problemen könnte durch eine stärkere Differenzie-
rung der Referenzfamilien nach dem Kindesalter begegnet werden, was aber an den geringen Fall-
zahlen in der EVS scheitern dürfte (vgl. Abschnitt 4.2 im Zusammenhang mit der Ermittlung des Mobi-
litätsbedarfs). 
 
Abschließend sei noch auf zwei Details im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket 
(BuT) hingewiesen, die die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen beeinträchti-
gen. Anders als bei der Ermittlung des Erwachsenenbedarfs werden bei den Berechnungen für Kinder 
und Jugendliche die Ausgaben der Referenzgruppe für die Mitgliedschaft in Vereinen etc. sowie für 

                                                 
24 Die Berechnungen basieren auf dem Grundfile 5 (98%-Substichprobe) der EVS 2013 und wurden von Frau Dr. 
Verena Tobsch im Rahmen eines Unterauftrags zu diesem Forschungsprojekt durchgeführt. 
25 Durchschnitt über alle Gruppenmitglieder (einschließlich der Nullfälle); demgegenüber beziehen sich „echte“ 
Ausgabendurchschnitte nur auf die Gruppenmitglieder, die entsprechende Ausgaben getätigt haben.  
26 Das Beispiel mit Zahlen für zwei Referenz-Kinder unterschiedlichen Alters: Für das Baby werden 40 € für 
Hygieneartikel ausgegeben, für das dreijährige Kind 40 € für die Kita; die Summe der „unechten“ Durch-
schnittsausgaben von je 20 € ergibt 40 €, so dass die Grundsicherungsbeziehenden den je nach Kindesalter 
anfallenden Bedarf decken können. Wenn die Kita-Gebühren nicht in die Regelbedarfsberechnung einfließen, 
ergibt sich ein „unechter“ Ausgabendurchschnitt von nur 20 € (20 € + 0 €), die für die Deckung des Hygienebe-
darfs von Babys erforderlichen Mittel müssen also durch interne Ausgleichsmechanismen (z. B. vergleichsweise 
geringe Kosten für Ernährung) und Einsparungen (z. B. bei Spielwaren) an anderer Stelle gedeckt werden. Es 
wird also insbesondere die Teilgruppe benachteiligt, für die keine Streichung von Ausgaben vorgesehen ist. Die 
Zusammenhänge sind ausführlich dargestellt in Becker 2010a: 10 ff. (Abschnitt 3).  
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außerschulische Sport- und Musikunterrichte nicht berücksichtigt (GE 2016: 50, 59, 68). Offenbar 
werden die im Rahmen des BuT vorgesehenen 10 € monatlich als hinreichend angesehen für „1. Mit-
gliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 2. Unterricht in künstlerischen 
Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen 
Bildung und 3. die Teilnahme an Freizeiten“ (§ 28 Abs. 7 SGB II). Die Angemessenheit des Betrags von 
10 € muss aber stark bezweifelt werden. Die „unechten“ Durchschnittsbeträge der Ausgaben für 
Vereinsbeiträge und außerschulische Unterrichte und Hobbykurse der Referenzfamilien summieren 
sich zwar auf nur 10,11 € (Paare mit Kind unter 6 Jahren) bzw. 21,07 € (Paare mit Kind von 6 bis unter 
14 Jahren) bzw. 18,14 € (Paare mit Kind von 14 bis unter 18 Jahren) (Tabellenanhang zum GE 2016), 
zur Beurteilung des BuT sind aber die in Tabelle 3 ausgewiesenen „echten“ Durchschnitte maßgeb-
lich. Diese fallen viel höher aus, da nur Teile der Referenzfamilien die genannten Ausgaben getätigt 
haben. Für die Frage, wie die ausgewiesenen Haushaltsausgaben von etwa 15 € bis 31 € den Famili-
enmitgliedern zuzurechnen sind, wird von der plausiblen Annahme ausgegangen, dass bildungs- und 
entwicklungsrelevante Ausgaben im untersten Einkommensbereich hauptsächlich dem Kind zugute-
kommen. Unter diesem Aspekt sind die vom Statistischen Bundesamt in den Gesetzesmaterialien 
zugrunde gelegten Aufteilungsschlüssel ungeeignet: Es ist völlig unklar, warum dort die Vereinsbei-
träge vollständig den Eltern zugerechnet werden, und auch die Pro-Kopf-Aufteilung der Kosten für 
außerschulische Unterrichte erscheint als nicht angemessen. Wenn demgegenüber die Hälfte der 
Mitgliedsbeiträge und der gesamte Betrag der Ausgaben für außerschulische Unterrichte dem Kind 
bzw. Jugendlichen zugerechnet werden, erweist sich das BuT allenfalls für Kinder unter 6 Jahren, die 
einem Verein angehören und keine sonstigen förderfähigen Aktivitäten ausüben, als hinreichend, 
insgesamt aber als deutlich zu knapp bemessen.27 
 
Tabelle 3: Ausgaben der Referenzfamilien für Vereinsbeiträge und außerschulische Unterrichte – 
EVS 2013 

 
Mitgliedsbeiträge für Vereine etc. 

Ausgaben für außerschulische 
Unterrichte, Hobbykurse 

 „unechter“ 
Durch-
schnitt 

Umrech-
nungs-
faktor1 

„echter“ 
Durch-
schnitt 

„unechter“ 
Durch-
schnitt 

Umrech-
nungs-
faktor 

„echter“ 
Durch-
schnitt 

unter 6 Jahre 5,01 € 2,9277 14,67 € 5,10 € 5,9268 30,23 € 
6 bis unter 14 Jahre 10,71 € 2,8261 30,27 € 10,36 € 3,0233 31,32 € 
14 bis unter 18 Jahre 10,68 € 2,7813 29,70 € 7,46 € 3,4231 25,54 € 

1 Anzahl der Haushalte des jeweiligen Familientyps insgesamt / Anzahl der Haushalte mit entsprechender Aus-
gabe (also nach Ausschluss der Nullfälle); eigenen Berechnungen auf Basis des Tabellenanhangs des GE 2016. 

 
Der Pauschbetrag für Vereinsmitgliedschaften und außerschulische Unterrichte im BuT kann also 
allenfalls als Zuschuss angesehen werden, darüber hinausgehende Kosten müssen von den Eltern 
getragen werden. Zudem wird mit der Argumentation im GE übersehen, dass auch Familien mit Be-
zug von Kinderzuschlag und/oder Wohngeld Anspruch auf Leistungen aus dem BuT haben, diese Fa-
milien aber in der Referenzgruppe enthalten sind, so dass die tatsächlichen Ausgaben für die Regel-
bedarfsbemessung durchaus relevant sind, die Streichung der Positionen nicht sachgerecht ist. Dies 
gilt umso mehr als auch mit der Ausklammerung von Vereinsbeiträgen und Kursgebühren – wie mit 
den gestrichenen Ausgaben für außerhäusliche Kinderbetreuung – Möglichkeiten des Ausgleichs 
über- und unterdurchschnittlicher Bedarfe auf der Individualebene nochmals eingeschränkt werden. 
Der Ersatz der Einbeziehung der in Tabelle 3 aufgeführten „unechten“ Durchschnittsbeträge in den 
Regelbedarf (bei Verwendung realistischer Zurechnungsschlüssel) durch den entsprechenden 
Pauschbetrag im BuT benachteiligt die Kinder und Jugendlichen am meisten,  

                                                 
27 Zu einem ähnlichen Ergebnis führen entsprechende Berechnungen auf Basis der EVS 2008; vgl. Becker 2011: 
46-48, wo auch die Angemessenheit des Pauschbetrags des Schulbedarfspakets untersucht wird.  
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 deren Interessen nicht durch Vereinsmitgliedschaften etc. gefördert werden können, sondern 
beispielsweise auf Bücher, Software oder handwerkliche Tätigkeiten gerichtet sind; 

 deren Eltern den Anspruch auf Leistungen nach dem BuT nicht geltend machen (können) bzw. 
nicht erfolgreich durchsetzen können.  

 

5 Zusammenfassende Gesamtbeurteilung des Gesetzentwurfs 
 
Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Ende September vorgelegte Entwurf eines Ge-
setzes zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (Bearbeitungsstand: 29.09.2016) entspricht inhaltlich weitgehend den Vorschriften 
des Regelbedarfsermittlungsgesetzes 2011 und berücksichtigt darüber hinaus nur wenige Korrektu-
ren. Immerhin wurde die bisher fehlerhafte Berechnung des Mobilitätsbedarfs modifiziert, und die 
Regelbedarfsstufe 3 von lediglich 80% der Regelbedarfsstufe 1 gilt nun nicht mehr für in Haushalten 
lebende Erwachsene. Damit sollen konkrete Mahnungen des Bundesverfassungsgerichts und Urteile 
des Bundessozialgerichts vom 23. Juli 2014 berücksichtigt werden. Weitere Hinweise in den Urteilen 
des BVerfG von 2010 und 2014 sowie Kritik aus Wissenschaft und Verbänden werden aber ignoriert 
oder mit Scheinargumenten und nicht sachgerechter Darstellung und Deutung der Empirie abgetan. 
Damit gelten methodische und gesellschaftspolitische Einwendungen gegen das RBEG 2011 entspre-
chend auch für den Referentenentwurf 2016. Zudem wird das Gebot der Transparenz noch weniger 
befolgt als im Gesetzgebungsverfahren 2010/2011, da das veröffentlichte statistische Material ver-
gleichsweise spärlich ist.  
 
Insgesamt genügt die Vorgehensweise zur Ermittlung des soziokulturellen Existenzminimums nicht 
den wesentlichsten Anforderungen der angeblich gewählten empirisch-statistischen Methode (kurz: 
Statistikmodell). Vielmehr handelt es sich um eine verschleierte Warenkorbmethode mit wiederum 
konzeptionell fragwürdiger Ausgestaltung. Der alternative Warenkorbansatz basiert ursprünglich auf 
Schätzungen von Expert/inn/en über Arten, Mengen und Preise von mindestens erforderlichen Gü-
tern. Mit der derzeitigen Regelbedarfsermittlung wird die Zusammenstellung des Warenkorbes aber 
nicht von Fachwissenschaftler/inne/n unter Berücksichtigung diverser empirischer Grundlagen, son-
dern von der Politik auf der Basis von Mittelwerten („unechten“ Durchschnittsbeträgen), die im Kon-
text der Warenkorbmethode nicht geeignet sind, übernommen. Die Bezeichnung der bisherigen und 
der vorgelegten Berechnungsmethode als Statistikmodell suggeriert eine empirische Stringenz, die 
faktisch nicht gegeben ist. Die daraus folgende Irreführung und Intransparenz findet sich in vielen 
Details des Gesetzentwurfs, das Ergebnis der nahezu unveränderten Beträge der Regelbedarfsstufen 
ist vor diesem Hintergrund nicht überraschend.  
 
Lediglich für Kinder im Alter von 6 bis unter 14 Jahren hat sich eine merkliche Erhöhung des Regelbe-
darfs ergeben. Hier kumulieren die gegenüber der (nicht sachgerechten) Auswertung der EVS 2008 
fast doppelt so hoch liegenden anerkannten Verkehrsausgaben (26,49 € gegenüber 14 €) und deut-
lich (um gut 17 € bzw. fast 18%) gestiegene Ernährungskosten (113,77 € gegenüber 96,55 €); diese 
Erhöhung der regelbedarfsrelevanten Ausgaben wurde durch gegenläufige Entwicklungen in anderen 
Ausgabenbereichen nur teilweise kompensiert, so dass sich für die mittlere Altersgruppe ein Mehr-
betrag von 21 € ergeben hat. Demgegenüber geht bei der Ermittlung der anderen Regelbedarfsstu-
fen das Ergebnis der verbesserten Berechnung des Verkehrsbedarfs28 mit kompensatorischen Ent-
wicklungen bei den weiteren als regelbedarfsrelevant definierten Ausgabenarten einher. Folglich sind 
diese Gesamtergebnisse mit den Regelbedarfen, die sich auf Basis der Auswertungen der EVS 2008 
und nach Fortschreibung mit dem Mischindex ergeben haben, nahezu identisch. 
 

                                                 
28 Bei Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren wirkt sich die Neukonzipierung der Ermittlung des Mobi-
litätsbedarfs allerdings nicht in einem höheren Betrag aus. Die zugrunde liegende Berechnung ist allerdings aus 
methodischer Perspektive unhaltbar, da sie auf nur 12 Fällen beruht. 
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Anhang: Nicht regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen – Beträge (€ p. M.) 2013 
(Basis: Gesetzentwurf vom 29.09.2016 für das Regelbedarfsermittlungsgesetz) 

 

 
Streichungen aus Regelbedarf 

Allein-
lebende 

Kinder 

unter 6 J. 6 bis 13 J. 14 bis 17 J. 

1. Alkoholische Getränke1  6,27   
6,60 

2. Tabakwaren 10,58   

3. Bekleidung: Chemische Reinigung 0,76 (0,40) / / 

 Bekleidung/Schuhe für Kinder unter 
14 Jahren bei Erwachsenen (0,40)    

Innenausstattung, laufende Haushaltführung 

4. Anfertigung sowie fremde Repara-
turen von Heimtextilien (0,12) / / / 

5. motorbetriebene Gartengeräte / / / / 

6. nicht motorbetriebene Gartengerä-
te (0,15) / / / 

7. Kinderbetreuung durch Privatper-
sonen / / - - 

8. Haushaltshilfen und andere häusli-
che Dienstleistungen 1,29 / / / 

Gesundheitspflege 

9. Orthopädische Schuhe1  (0,24) / / / 

10. Zahnersatz Materialkosten1  (1,39) / / / 

11. Reparaturen von therapeutischen 
Geräten und Ausrüstungen1  / / / / 

12. Arztleistungen1  (2,64) / / / 

13. Zahnarztleistungen1  2,64 (1,77) / / 

14. Miete von therapeutischen Geräten / - - - 

15. Sonstige medizinische Versorgung 
außerhalb von Krankenhäusern1  1,38 / / / 

16. Dienstleistungen der Krankenhäu-
ser1  (0,95) / / / 

Verkehr 

 Kauf/Leasing von ... 

28,78 
(46,7%) 
(Aufteilen 
nicht sinn- 
voll wegen 
Sonderaus-
wertung) 

5,34 
(17,2%) 
(Anm.: vgl. 
Vorspalte) 
 
 

 

4,10 
(13,4%) 
(Anm.: vgl. 
Vorspalte) 
 
 

 

23,90 
(64,3%) 
(Anm.: vgl. 
Vorspalte) 
 
 

 

17. – neuen Kraftfahrzeugen 

18. – gebrauchten Kraftfahrzeugen 

19. – Krafträdern 

20. Ersatzteile und Zubehör für Kraft-
fahrzeuge und Krafträder 

21. Kraftstoffe, Autogas, Strom für 
Elektroauto, Schmiermittel 

22. wg. Sonderauswertung: ein Teil der 
Wartungen, Pflege und Reparatu-
ren von Fahrzeugen1 

23. Sonstige Dienstleistungen  

24. Luftverkehr (ohne Übernachtung) (1,85) / / / 

25. Luftverkehr (mit Übernachtung) (0,80) / - / 



 24 

 

 
Fortsetzung 1 der Tabelle 
 

 
Streichungen aus Regelbedarf 

Allein-
lebende 

Kinder 

unter 6 J. 6 bis 13 J. 14 bis 17 J. 

Post und Telekommunikation 

 Gebühren, Einzelflatrate für ... 
3,34 

(8,6%) 
(Aufteilen 
nicht sinn- 
voll wegen 
Sonderaus-
wertung) 

12,53 
(49,8%) 
(Anm.: vgl. 
Vorspalte) 
 
 

 

9,88 
(42,1%) 
(Anm.: vgl. 
Vorspalte) 
 
 

 

10,31 
(41,1%) 
(Anm.: vgl. 
Vorspalte) 
 
 

 

26. - Mobiltelefon  

27. - Internet/Onlinedienste 

28. - Festnetztelefon, Fax, Tele-
gramme 

29. Kombipaket Mobiltelefon/Internet 

30. sonstige Kombi-Flatrates 

Freizeit, Unterhaltung, Kultur 

31. Foto- und Filmausrüstungen, opti-
sche Geräte und Zubehör (0,44) / / / 

32. Campingartikel (0,36) / / / 

33. Gartenerzeugnisse und Ver-
brauchsgüter für die Gartenpflege 1,60 (0,46) (1,15) (0,90) 

34. Schnittblumen und Zimmerpflanzen 2,72 0,64 (0,84) (1,29) 

35. Haustiere einschl. Veterinär- und 
andere Dienstleistungen 4,33 1,54 (2,31) (4,42) 

36. außerschulische Sport-und Musik-
unterrichte von Kindern  1,70 (3,57) (3,56) 

37. Rundfunk- und Fernsehgebühren 11,29    

38. Gebühren für Kabelfernsehen 2,77    

39. Gebühren für Pay-TV, Online-
Videotheken (0,51)    

40. Miete/Leihgebühren – TV-, Video-
geräte u. Ä., Videofilme, DVDs (0,22) / / / 

41. Glücksspiele 2,86    

42. Schreibwaren, Zeichenmaterial und 
übrige Verbrauchsgüter für Kinder 
ab 6 Jahren   2,41 (2,42) 

43. Pauschalreisen – Inland  (2,06) / / / 

44. Pauschalreisen – Ausland  (7,85) / / / 

Bildungswesen 

45. Nachhilfeunterricht / - / / 

 Kinderbetreuung (ohne Verpflegung)  

46. - Kindergärten / 27,90 / - 

47. - Vorschulklassen / / / - 

48. Studien-, Lehrgangs- und Prüfungs-
gebühren an Schulen (auch berufs-
bildend) und Hochschulen 6,71  / / 
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Fortsetzung 2 der Tabelle 

 

 
Streichungen aus Regelbedarf 

Allein-
lebende 

Kinder 

unter 6 J. 6 bis 13 J. 14 bis 17 J. 

Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 

 Speisen/Getränke  

49. - in Restaurants, Cafés etc.  15,88 3,37 7,46 (10,97) 

50. - in Kantinen etc.  3,10 0,82 (1,76) (1,35) 

51. Übernachtungen 4,37 (2,65) / / 

Andere Waren und Dienstleistungen 

52. Schmuck (auch Reparaturen) 1,74  n. v.3 n. v.3 

53. sonstige persönliche Gebrauchsge-
genstände 1,45 2,53 (1,64) (1,15) 

54. Kinderbetreuung in Heimen, Hor-
ten, Krippen, Spielgruppen / 8,47 (11,01) - 

55. Kinderfreizeiten / / / / 

 Dienstleistungen für die Betreuung von alten, behinderten oder pflegebedürftigen Personen  

56. - Alten- und Pflegeheime / / - - 

57. - häusliche Pflege / - - / 

58. Versicherungsdienstleistungen / - - - 

59. sonstige Dienstleistungen, von de-
nen nur ein Ansparbetrag für Per-
sonalausweis berücksichtigt wird 2,94    

60. Mitgliedsbeiträge für Kinder  n. v.3 n. v.3 n. v.3 

 Summe der Streichungen4 128,44 81,29 68,98 89,24 

 Schätzung gestrichener Vereinsbei-
träge für Kinder5   2,50 5,18 3,73 

1 Betrag nach Saldierung mit dem Flüssigkeitssubstitut (Mineralwasser) 
2 einschließlich Eigenanteile  
3 Das Statistische Bundesamt rechnet Schmuck sowie Mitgliedsbeiträge für Vereine, Parteien u. Ä. in voller 
Höhe den Eltern zu. Dies ist unrealistisch, da  

- Modeschmuck – nur um diesen dürfte es sich im unteren Einkommenssegment handeln (Durchschnittsbe-
träge für die drei Referenz-Familienhaushaltsgruppen: 1,82 € bzw. 2,83 € bzw. 3,09 €) – auch für Töchter 
gekauft wird; 

- Vereinsbeiträge (Durchschnittsbeträge für die drei Referenz-Familienhaushaltsgruppen: 5,01 € bzw. 10,36 
€ bzw. 7,46 €) auch für Kinder/Jugendliche anfallen (vgl. Fußnote 2 zur vorangegangenen Übersicht), insbe-
sondere im unteren Einkommenssegment dürfte der elterliche Anteil daran gering sein.  

4 ohne Rundfunk- und Fernsehgebühren 
5 Es wurde der hälftige Haushaltsbetrag angesetzt. 
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